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Der Reichsprotektor
Prag, den 1o. Januar 1941
in Böhmen und Mähren
I 10 Nr. E I -Sch 1- 185/40
=.06∠
-
Vertraulich
I
27/0.41
251
C
-
n90s
Betr.:
Besuch techechischer Schulen durch Kinder deutscher Staats-
-
-
angehörigkeit.
13
Ihr Bericht vom 11. September 194o, Z. Kult.
E
DS
Be
DS
--
Staatsangehörigkeit kann nicht ohne weiteres der Volks-
zugehörigkeit gleichgesetzt werden. Offenbar handelt es sich in
den von Ihnen herangezogenen Fällen um deutsche Staatsangehörige
tschechischer Nationalität, deren Kinder die tschechischen Schulen
besuchen. Diese Eltern sind durch die Rückgliederung der Ostmark
ins Großdeutsche Reich ohne Rücksicht auf ihre Volkszugehörigkeit
deutsche Staatsangehörige geworden. Im Sudetengau gibt es ebenso
noch zahlreiche deutsche Staatsan ehörige tschechischen Volkstums,
die ihre Kinder in die tschechischen Minderheitsschulen schicken.
Das gleiche gilt von den deutschen Staatsangehörigen tschechischer
Nationalität, die in der Cstmark verblieben sind,
Die Kinder dieser deutschen Staatsangehörigen 3 tsche-
chischen Volkstums in die deutschen Schulen hineinzuzvingen, ist
volkstumspolitisch nicht zweckmäßig. Solche Kinder fallen vielmehr
grundsätzlich unter meinen Erlaß vom 28. Juni 194o XIV Nr. E I-
U- 126/4o betr. Aufnahme tschechisch sprechender Kinder in deutsche
Schulen
DE
8S
An die Herren Oberlandräte in Böhmen
51
11
11
11
" Mähren - durch die
Dienststelle für das Land Mähren -
N
98
11
11
Herrn Kurator der Deutschen wissenschaftlichen
Hochschulen in P r a g,
11
1
Herrn Kurator der Deutschen Technischen Hochschule
in Brünn,
Nachrichtlich:_
An das Büro des Herrn Reichsprotektors,
11
11
11
H
" Staatssekretärs,
I. il
11
11
" Unterstaatssekretärs,
" die Zentralverwaltung;
elnbrage
11
die Abteilungen I, II, III und IV,
"säntliche Gruppen - einschließlich Dienststelle f.d.Land Mähren,
" Aen Herrn Wehrmachtbevollmächtigten,
1
den Herrn Befehlshaber der Sicherheits' olizei
St.S.π}$
11
den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei
11
den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes
11
die Parteiverbindungsstelle
MEverneigh



1a.

- 2 -

Schulen, u.zw, je nach Lage der Fälle unter die Punkte 1), 2) oder

3) dieses Erlasses. Die Pflicht zun Besuche deutscher Sahulen kann

nur auf des Volkstumsbekenntnis, nicht auf die Staatsan:ehürigkeit

abgestellt werden. Eine Pflicht zum Besuche bestimrter Schulen darf

schon deshalb nicht mit der Staatsargehörigkeit verknüpft werden,

veil der Uivolkungsprozeß dazu führen wird, in nicht unerheblichem

Ausmaß Kinder von Protektoratsangehörigen in die deutschen Schulen

aufzunehmen und damit auf dem durch meinen oben genanntn Erlaß

vom 28.6.194o beschrittenen Vege fortzuschreiten. Es bestehen aber

keine Bedenken, die Kinder deutscher Staatsangehöriger ohne Rück-

sicht auf die Volkszugehörigkeit der Eltern zun Besuche der deut-

sc.ten Schule zuzulassen, wenn die Eitern dies wünschen und im

Einzelfalle keine besonderen Bedenken bestehen. Es vird dich dabei

in den meisten Fällen um Familien handeln, die durch langen Aufent-

halt in der Ostmark und im Sudetengau mit der deutschen Kultur sohon

in nähere Berührung sekommen sind.

Kinder von Eltern deutscher Vellszugehörigkeit müssen dagegen die

deutschen Schulen besuchen. Dazu gehüren auch die Kinder von

Eltern, die auf Grund der Vercrdnung von 2o.4. 1939 die deutsche

Staatsangehörigleit erworben haben, weil mit diesem Schritt ein

Bekenntnis tum deutschen Volkstum verbunden war. Befindet sich

z B. am Wohnorte des Kindes keine deutsche Schule, besteht aber

die Möglichkoit, das Kind durch Aufnahme in das deuts he Schüler-

heim eines anderen Ortes der dortigen deutschen Schule zuzuführen,

so muß dieser Weg beschritten und auf die Eltern, falls sie ihn

nicht freiwillig gehen wollen, ein entsirechender Einfluß ausge-

übt werden. Zunächst muß sich hier vor allem die Partei einschal-

ten. Die deutsche Volkszugehörigkeit begreift nicht nur Rechte,

sondern auch Pflichten in sich, an die die Eltern ggf. erinnert

werden müssen. Vur in genz dri:_enden üusnuhmerullen, in denen

d-s Kind durch Überführung in eine deutsche Schule um mehrere

Jah e in seiner geistigen Entwicllung und Ausbildung zurückge-

vorien würde, können iusnahmen gestattet werden, beispielsweise,

wenn ein Kind bereits die tschechische Mittelschule (höhere Schule)

oder eine höhere Klasse der tschechischen Bürgerschule besucht und

durch die Aufnahme in'die deutsche Volksschule wieder auf eine

erheblich niedrigere Klassenstufe zurückversetzt werden müßte.

Die Entscheidung in solchen . usnahmefällen hat der Oberlandrat,

soweit es sich un Volks- u. Bürgerschulen handelt, nach Anhörung

andereh
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des zuständigen deutschen Landesschulrats, zu treffen: Dabei ist ein

sehr strenger Maßstab anzulegen und es muß nach anderen Möglichkeiten

gesucht werden, das Kind trotz allem der deutschen Sohule züzuführen

(z.B. durch Aufnahme in das deutsche Schülerheim einer Stadt und

Besuch der dortigen entsprechenden deutschen Schulen): Keinesfalls

darfaber in Kind durch seine volksdeutschen Elterm nur deshalb weiter

in die tschechische Schule geschickt werden, weil sich die Eltern nicht

durch Aufnahme des Kindes in das Schülerheim eines anderen Ortes

von ihm trennen wollen oder weil ihnen etwa die behelfsmäßige Ein-

richtung eines im Aufbau befindlichen Schülerheimes für ihr Kind nicht

angemessen genug erscheint. Im letzteren Falle kann den Eltern anheim-

gestellt werden, sich auf eigene Kosten einen deutschen Privatlehrer

zu halten, was ihnen selbstverständlich in den allermeisten Fällen

nicht möglich sein wird.

An den Herrn Oberlandrat in B r ü n n,

durch die Dienststelle für das Land Mähre in B r ü n n .

Abschrift zur Kenntnis und Beachtung.

An den Deutschen Landesschulrat für Böhmen, z.H. Herrn Direktor Dr.

Peschek o.V.i.A. in P r a g

t1

11

1!

" Mähren, z.H. Herrn Oberrat Dr.

Bernhauer o.V.i.A.in B r ü nn

" die Herren Direktoren der deutschen Fachschulen des Protektorates

Böhmen u. Mähren o.V.i.A.

Zusatz bei den Oberlandräten:

Abschrift übersende ich zur Kenntnis und Beachtung. Ich bitte, von

dort aus feststellen zu lassen, ob und welche Kinder von Eltern

deutscher Volkszugehörigkeit tschechische Schulen Ihres Amtsbereiches

besuchen und welche Gründe hierfür maßgebend sind. Wegen etwaiger

Überleitung solcher Kinder in deutsche Schulen bitte ich, das Ein-

vernehmen mit dem zuständigen Hoheitsträger der Partei herzustellen.

Im Auftrage:

gez.v. Burgsdorff

Beglaubigt:

Jpp

Angestellte.
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Der Reichsprotektor
Prag, den 21.Dezember 1940.
in Böhmen und Mähren
I 1 b ÷ 2247
An
a)
die Zentralverwaltung
b
die Abteilungen I - Iv
n
ord
sämtliche Gruppen
die Dienststelle für das Vand Mähren in Brünn
e
die Oberlandräte in Böhmen und Mähren
nachrichtlich
an f) das Büro des Herrn Reichsprotektors
0
das Büro des Herrn Staatssekretärs
das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs
-
den Wehrmachtbevolimächtigten
den Befehlshaber der Sicherheitspolizei
1
den Befehlshaber der Ordnungspolizei
m)
den Vertreter des Auswärtigem Amts
n) die Parteiverbindungsstelle
Betrifft: Umsiedler (Begriff und Personenkreis)
Der Reichsführer-SS
Berlin-Halensee, den 19.Oktober 194
Kurfürstendamm 142/143
Reichskonmissar für die Festigung
deutschen Volkstums
Aktz.: I-0I/37 i/19.2.40/Schr./vL.
Vorgang: Unsiedler (Begriff und Personenkreis)
Anlagen: 1
JAa
EEL
B
An die
MnA
mP
Obersten Reichsbehörden.
I. Es hat sich als notwendig erwiesen, für die Volksgenossen
die aus ihrer saitherigen Heimat bzw. ihrem AufenthaltSs
,
in das Reichsgebiet im Rahmen iner Umsiedlungsaktion herein-
geholt worden sind, eine einheitliche Bezeichnung festzulegen.
Vialfach werden sie als Ein= oder Rückwanderer, Rückkehrer auch
als Rückgeführte usw. bezeichnet. Diese Bezeichhungen haben
jedoch z.T. schon eine bestimmte Bedeutzung angenommen. So
werden z.B. in meinem Geschäftsbereich als Reichskowmissar
für die Festigung deutschen Volkst'ums unter Ost=Rückwanderern
31
000
-
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III.

Anliegende Erläuterungen üterreiche ich zur gefl,

Kenntnisnahme. Etwaige Aenderungen werde ich zu ge-

gebener Zeit mitteilen.

Ich bitte, künftig in Ihrem Geschäftsbereich, soweit

es bisher noch nicht geschehen ist, dafür Sorge zu

tragen, dass die unter mein Rundschreiben fallenden

Personen einheitlich als Umsiedler bezeichnet werden.

gez.H.Himmler

Abschrift übersende ich zur Kenntnisnahme und Beachtung.

Von der nachrichtlichen Bekanntm chung der:in Abschnitt

III. erwähnten Erläuterungen sehe ich ab.

Im Auftrage:

gez.Dr.Mokry

Beglaubigt:

gamay

Registrator

geeaa
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Der Reichsprotektor
Prag, den 21.Dezember 1940
in Böhnen und Mähren
.
M
I 1 b - 2247
TG
\.a.d.
An
MNNOCASAPAENe
0
die Zentralverwaltung
6/1.48.
CeRanb
die Abteilungen I - IV
sämtliche Gruppen
LOLe
d
 die Dienststelle für das Land Mähren in Brünn
e) die Oberlandräte in Böhmen und Mähren
nachrichtlich
an f) das Büro des Herrn Reichsprotektors
g) das Büro des Herrn Staatssekretärs
h) das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs
i) den Wehrmachtbevollmächtigten
k) den Befehlshaber der Sicherheitspolizei
1) den Befehlshaber der Ordnungspolizei
m) den Vertreter des Auswärtigem Amts
n) die Parteiverbindungsstelle
Betrifft: Unsiedler (Begriff und Personenkreis)
Der Reichsführer-SS
Berlin-Halensee, den 19.Oktober 194
Kurfürstendamm 142/143
Reichskonmissar für die Festigung
deutschen Volkstums
Aktz. I-0I/37 i/19.2.40/Schr./vL,
E
S
Vorgang: Umsiedler (Begriff und Personenkreis)
TODD
Anlagen: 1
BRBADZOA
U
emU
anlgod
c
An die
doplttomt ms
Obersten Reichsbehörden.
2
asdtuo
C
I. Es hat sich als notwendig erwiesen, für die Volksgenossen
die aus ihrer caitherigen Heimat bzw, ihrem Aufenthaltsste+
in das Reichsgebiet im Rahmen ainer Umsiedlungsaktion hereir-
geholt worden sind, eine einheitliche Bezeichnung festzulegen.
Vielfach werden sie als Ein= oder Rückwanderer, Rückkehrer auch
als Rückgeführte usw. bezeichnet. Diese Bezeichnungen haben
jedoch z.T. schon eine bestirmte Bedeuttung angenommen. So
werden z.B. in meinem Geschäftsbereich als Reichskomnissar
für die Festigung deutschen Volkstums unter Ost=Rückwanderern
800
VE
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diejenigen Volksgenossen verstanden, die nach 19l8 von den

Polen verdrängt wurden und vom Reich aus ihre Rückkehr in

die wiedergewonnen Ostgebiete betreiben, im Interesse einer

klaren Unterscheidung empfiehlt es sich nicht, die vorerwähn-

ten Begriffe auch für die aus dem Ausland im Rahmen einer Um-

siedlungsaktion in das Reich aufgenommenen Volksgenossen zu

verwenden. Ich habe daher meine nachgeordneten Dienststellen

angewiesen, die Volksgenossen künftig einheitlich als Umsiedler

zu bezeiohnen.

II. Umsiedler im Sinne des Führererlasses vom 7.Oktober l939 über

die Festigung deutschen Volkstums sind:

1. a) Volks= oder Reichsdeutsche, die im Rahmen der zwischen-

staatlichen Umsiedlungsvereinbarungen oder einer Anordnung

die ich als Reichskommissar für die Festigung deutschen

Volkstums treffe, ihren Wohnsitz aus den Vertrags= cder

dem in meiner Anordnung genannten Gebiet in das Reichsge-

biet verlegen.

1. b) Volks= oder Reichsdeutsche, die, ohne von den zwischen-

staatlichen Umsiedlungsvereinbarungen erfasst zu werden,

aus Anlass der Umsiedlung ihren Wohnsitz in das Reichs-

gebict verlegen, wenn sie von mir den Umsiedlern gleich-

gestellt werden.

2. Volks= oder Reichsdeutsche, die in dem Vertrags= oder in dem

in meiner Anordnung genannten Gebiet ihren Wohnsitz hatten

oder von dort stammen und sich bei Beginn der Umsiedlung be-

reits im Reichsgebiet aufhielten oder im zeitlichen Zusammen-

hang mit einer Umsiedlungsaktion von einem dritten Staate

aus in das Reichsgebiet zu dauerndem Aufenthalt einreisen,

sofern sie

a) von den zwischenstaatlichen Umsiedlungsvereinbarungen

erfasst oder

b) von mir den Umsiedlern gleichgestellt werden.

3. Personen, die den vorstehenden Voraussetzungen nicht oder

nur zum Teil entsprechen, wenn ich sie allgemein oder im

Einzelfalle den Umsiedlern gleichstelle.

66998
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III.

Anliegende Erläuterungen üterreiche ich zur gefl.

Kenntnisnahme. Etwaige Aenderungen werde ich zu ge-

gebener Zeit mitteilen.

Ich bitte, künftig in Ihrem Geschäftsbereich, soweit

es bisher noch nicht geschehen ist, dafür Sorge zu

tragen, dass.die unter mein Rundschreiben fallenden

Personen einheitlich als Umsiedler bezeichnet werden.

gez.H.Hiamler

Abschrift übersende ich zur Kenntnisnahme und Beachtung.

Von der nachrichtlichen Bekanntm chung dertin Abschnitt

III. erwähnten Erläuterungen sehe ich ab.

Im Auftrage:

gez.Dr.Mokry

Beglaubigt:

gamay

reeaa

Registrator



Dr. Wilhelm Bebekovsky

Karlsbad, den 16.September 1940.

Regierungspräfident in Karlsbad

$/f

Herrn

Staatssekretär Karl Hermann F r a n k ,

Prag,

Czernin - Palais.

Lieber K a r l !

Im Sinne unseres Telefongespräches von heute

übersende ich Dir das Rohkonzept der von mir beabsichtigten

Rede bei der Eröffnung einer neuen Bürgerschule mit 7 Klassn

in Nürschan bei Mies. Ich habe die Absicht, bei dieser

Kundgebung, die eine öffentliche sein soll und zu der die

gesamte Erzieherschaft des Kreises geladen werden soll,

wieder einmal etwas Grundsätzliches zur Volkstumsfrage und

zum Nationalitätenkampf in unserem Gebiet zu sagen. Ich

wäre Dir dankbar, wenn Du mir Deine Bemerkungen bis

21.September zusenden könntest. Sobald der genaue Termin

festliegt, erhältst Du umgehend Nachricht.

Ich wiederhole nochmals meine Einladung, wenn es

Dir halbwegs möglich ist, als Gast daran teilzunehmen.

Auch meine Sachbearbeiter hier würden sich freuen, wenn

Dir die Teilnahme möglich wäre; überdies würde ich es für

richtig halten, wenn Du auch im Rahmen einer Veranstaltung

St. S. vib.

des



ta

des Gaues wieder einnal anwesend sein könntest.

Mit herzlichen Grüßen

Heil Hitler!

Dein

Ml

56996



20. September 1940.

Ke

Wbgu/an9d um

20. 9,1940

1.)

An Herrn

Regierungspräsidenten Dr. Sebekovsky,

Karlsbad,

Regierung.

Sehr geehrter Herr Regierungspräsident !

Der Herr Staatssekretär lässt für das an ihn gerichte-

 p a oa aa ma taa

teilen, dass er den angeschlossenen Entwurf der von

Ihnen bei der Eröffnung einer Schule in Nürschan zu

haltenden Rede für sehr gut hält. Irgendwelche Ab-

änderungen hat der Herr Staatssekretär nicht vorge-

nommen. Der Herr Staatssekretär ist lediglich der

Meinung, dass das Wort "Müdheit" auf der Seite 2 des

Entwurfes vom spragflichen Standpunkt aus nicht zu

billigen sei une dass weiterhin die Wendung "Minder-

O

heit" auf der Seite 4 des-Entwurfes vom politischen

Standpunkt aus unerwünscht wäre. Der Begriff der

Minderheit reize interessierte Kreise zu einem Ver-

gleich zwischen der Lage des Tschechentums im Gross-

deutschen Reich und der Lage des Deutschtums in der

früheren tschecho-slowakischen Republik. Überdies

werde das Grossdeutsche Reich nach dem Kriegsende

2.d.

St. S.
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schwerlich den Begriff der Minderheit in seinem

Hoheitsgebiet weiterhin gelten lassen. Der Herr

Staatssekretär nimmt an der Eröffnung der Schule

nicht teil, hofft jedoch, Sie in Kürze einmal in

Prag begrüssen zu können.

Mit verbindlichen Grüssen und

Heil

Hitler!

Ihr

Oberregierungsrat.

leeaa

2.) Z.d.A.



Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterparteit
Die Leitung der Auslands-Drganisation
Bankkonto: Berliner Stadtbank, Kasse 131,
Postanschrift: Aussig 1, Gärbergasse 6/lI
Bin.-Wilmersdorf, Berliner Str. 40. Nr. 151 unter:
Fernsprecher: Aussig Nr. 2738
Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei,
NA
Postscheckkonto: Berlin 180910
Auslands - Drganisation,
Rückwanderer - Amt∆
-
Rückwanderer=Umt
OV
Aussig 1, den 23. März 1940.
-89
se
BSd
Gärbergasse 6/1I
Zweigstelle Ausfig
odgedoieg
e
JedeO-do
An den
Betrift:
gede tnt
-
Herrn Reichsprotektor von
UID
Neu./Sche.
Böhmen und Mähren
O
Aktenzeichen:
O
z.Hd.
Steatssekretär Pg. Frank
Büro des Staats■ekretärs
in
F
S
betn Reidhsprolektor
1A
Voyang.
-
in Böhmen und Mähren.
I
S
Eing.: 26. MRZ.1940
-
Einschreiben
-
129/3:40
-
Tgb. Nr.0
-
Betrifft: Erfassung der Rückwanderer im Protektorat.
Bont
CU
Vorgang:
Mein Schreiben vom 17.Oktober 1939,
Ihr Schreiben vom 9.1. und 19.3.1940, Z.:St.S.231/20/
40.
er
EUA
Infolge öfterer Abwesenheit von der hiesigen Dienststelle,
darunter zeitweise auch in Polen, komme ich erst heute dazu,
Ihnen über meine bisherigen Arbeiten im Reichsprotektorat
US
Böhmen und Mähren zu berichten bezw. im Auftrage meines
TELO
Gauleiters Ihnen weitere Vorschläge zu unterbreiten.
Eine richtige und vollkommene Erfassung der reichsdeutschen
Rückwanderer im Protektorat gemäss Erlass des Stellvertre-
ED
ter des Führers No. 75/38 vom 1l.6.1938, wie der Verfügung
LOCU
des Herrn Reichsminister des Innern - Pol.S.V.l Nr.7l3/37-
-2
215 vom 22.3.l938, für die übrigen Reichsgaue scheiterte bis-
her an der Tatsache, dass es bis zum heutige Tage im Protek-
torat noch keine eigene deutsche polizeiliche Meldeordnung
S
gibt, auch keine solche béim Oberlandrat, auf Grund derer
ne
ein Rückwanderer beim zuständigen Rückwandereramt der A.O.
der NSDAP. bezw. bei der GeheimenStaatspolizei zwangsläufig
zur Anmeldung kommt. Aus diesem Grunde musste ich auf eine
Erfassung der Rückwanderer auf diesem Wege verzichten und
ging nach einem mit dem Gauorganisationsamt Reichenberg fest-
+
gelegten Organisationsplan dazu über, die auslandsdeutschen
Rückwanderer, ähnlich wie im Sudetengau mit Hilfe der örtli-
chen Parteidienststellen zu erfassen. Zu diesem Zwecke wurde
im Auftrage der Gauleitung Reichenberg innerhalb der Kreis-
leitung Prag eine eigene Planstelle errichtet, die wiederum
an die einzelnen Ortsgruppen des Kreises entsprechende Wei-
sungen hinausgab. Auf diese Weise war es möglich, eine Reihe
von bisher noch nicht gemeldeten Rückwanderer zu erfassen und
über deren Tätigkeit im Ausland die notwendigen Ermittlungen
anzustellen. Einzelne Rückwanderer konnten sogleich auch Ünter-
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sev stützung erhalten und werden auch weiterhin durch das
Rückwandereramt in Aussig betreut. Wichtiger aber, als
all diese Maßnahmen hat sich in der letzten Zeit die
Organisierung des Einsatzes von auslandsdeutschen Rück-
.OA@l  wanderern in die Wirtschaft, vor allem in die Kriegs-
wirtschaft des Protektorates selbst erwiesen. In Verbindung
mit dem Gaugrenzlandamt Reichenberg und Prag, der Kreis-
leitung Pilsen, Mährisch-Ostrau, in nächster Zeit auch
Brünn usw. benötigen diese Kreise dringendst in den
fo dortigen wehrwichtigen Betrieben den Zuzug von politisch
zuverlässigen deutschen Fachkräften. Nachdem solche Kräfte
im Altreich selbst gesucht sind, sollen vor allem aus-
landsdeutsche Rückwanderer, darunter insbes. sudetendeut-
sche Rückwanderer zum Einsatz gebracht werden. Volks-
deutsche Rückwanderer, sei es aus den Ostgebieten,
Y93
Wolhyniendeutsche oder aus anderen Gegenden eignen sich
hierzu weniger. Die Voraussetzung, dass durch die Zweig-
stelle Aussig volkspolitisch wertvolle Rückwanderer ngch
Möglichkeit zum Einsatz im Protektorat gebracht werden,
war wiederumdie Schaffung eines grösseren Rückwandererhei-
mes im Sudetengau, wo die Rückwanderer der Prüfung unter-
zogen und für die Übergangszeit mit ihren Familien erste
"
Aufnahme finden, notwendig.
Dieses Heim, das dem Rückwandereramt Zweigstelle Aussig
SL
untersteht, wurde nun in Reindlitz, Landkreis Aussig,
vor wenigen Tagen eröffnet und es ist das Verdienst des
Reichsstatthalters und Gauleiters Konrad Henlein, wie des
Regierungspräsidenten von Aussig,Hans Krebs, dass dieses
neue Heim seiner Bestimmung zugeführt werden konnte.
Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Rückwan-
dererfrage von Tag zu Tag und zwar vor allem auch aus
volkspolitischen Gründen, Wiederherstellung der deutscher
9
Mehrheit in den ehemals deutschen Städten des unmittelba-
I
ren 'Grenzgebietes, auch für das Reichsprotektorat Böhmen
Bopey
und Mähren eine immer grösser werdende Bedeutung annimmt,
weshalb ich nach wie vor úm Ihre Unterstützung in dieser
DM
Angelegenheit bitte. Über die weitere Entwicklung dieser
Frage werde ich Sie gern auf dem Laufenden halten.
Zum Schlusse ersuche ich Sie noch mir auf mein Schreiben
vom l7.Oktober l939, wie auf mein heutiges Schreiben Ihre
persönliche Stellungnahme zukommen zu lassen.
66993
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11.
Prag, am 3.Juli 1940.
Herrn
Staatssekretär, Ss-Gruppenführer
Karl Hermann F r a n k ,
DER PRIMATOR-STELLVERTRETER
Pra
TyeGzerninpalais.
DER HAUPTSTADT PRAG.
F
Buro des Staats■ekretärs
G.Z.1560/40.
beun Reichsprotektor
I berovert: doiogemerlet.
in Böhmen und mähren.
eg o byp
Eing.: 5. JULI 1940
laye
Tgb. Nr.3633
2/.c.d.
50/9.40
Sehr geschätzter Herr Staatssekretär!
Ich möchte Ihnen den Eindruck nicht vorent-
halten, den ich diesen Sonntag gelegentlich der 60o-Jahrfeier
in Pardubitz erhalten habe. Es war für ll Uhr vormittag eine
Festsitzung der Stadtvertretung im Beisein der Bevölkerung
und vieler Ehrengäste - Personenzahl insgesamt l200 - anbe-
raumt, bei der nach dem Wunsche des Pardubitzer Oberlandrats
auch wir Deutsche entsprechend in Erscheinung treten sollten.
Aus diesem Grunde war ich als Redner der deutschen Seite geworben
worden.Zugleich übernahm ich die Vertretung der Stadt Prag.
Die Zahl der deutschen Teilnehmer, vor allem dargestellt durch
Angehörige der Wehrmacht, war keineswegs gering.Zunächst verlief
die Feier ganz programmässig im deutsch-tschechischen Mischstil.
Auch meine Ausführungen, in denen ich die deutsche Seite der
Pardubitzer Geschichte stark hervorhob und auf die Notwendigkeit
enger Zusammenarbeit beider Volkstümer hinwies, wurdenfreundlich
aufgenommen. Unmittelbar nach mir sprach dann als Vertreter
des Verbandes der tschechischen Selbstverwaltungskörper der
ehemalige Landesausschussbeisitzer Kypr aus Prag. Seine Rede war
mit einer Fülle von Anspielungen und Spitzen gegen unsere
deutschen Ansprüche erfüllt. Für ihn ist Pardubitz nur der
Mittelpunkt rein tschechischen Lebens und ein Beispiel dafür,
welche Früchte beharrliche tschechische Arbeit trägt. Emphatisch
erinnerte er an die grosse tschechische Geschichte undtrug
seine Rede überdies noch in einem aufreizend provokativen
Ton vor. Das Endergebnis: stürmischer Beifall der anwesenden
Tschechen. Für uns Deutsche war die Lage peinlich genug.
St. S.E
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Nachher meldeten sich Tschechen, so der dortige Bezirkshaupt-

mann, die sich mit dem Inhalt und Ton dieser Kyprschen Rede

nicht einverstanden erklärten. Das ganze nahm sich so aus.wie

bei bestimmten Anlässen in der früheren tschecho-slowakischen

Zeit, wenn wir Sudetendeutsche staatsoffizielle Feiern auch

für uns in dieser Weise auszuschroten trachteten. Bezeichnend

bleibt, dass an der Spitze des genannten Zentralverbandes der

tschechischen Selbstverwaltungskörper Klapka steht. Die Menschen,

die aus diesenvKreisex kommen, sind alle aus dem gleichen Holz

geschnitzt. Im Uebrigen bemerke ich, dass sich der Leiter des

Pardubitzer Sicherheitsdienstes die Redeunterlage Kyprs ver-

schaffte. Solche Erlebnisse, wie das Pardubitzer, stärken mich

in der Ueberzeugung, dass die Lösung des tschechischen Problems

im deutschen Sinne nur dann möglich sein wird, wenn der Kern

dieses unbelehrbaren Volkes aus seinem heutigen Wohnraum ausge-

siedelt. wird.

Heil Hitler!

\n

RF3S

/Prof/Pfitzner/

4

C Legien

66992

3
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Deutsches Museum für Länderkunde

<Geographisches Museum und Institut)

Leipzig

Leitung: Prof. Dr. K. Reinhard

Anscheift: Leipzig C 1, Hinter der Johanniskirche 1

Ferneuf: 21269

An

den Herrn Staatssekretär beim

Reichsprotektor in Böhmen und

Jin brogang te y. (cip)

Mähren - Persönlicher Referent -

.210.40.

Prag.

Ihr Zeichen

Ihre Nacheicht

Unjer Zeichen

Lag

19.9.1940

Ku/Hch.

Den 21. Sept. 1940.

Betifft: Bibliothek.

Sehr geehrter Herr Staatssekretär!

Mit verbindlichstem Dank nehmen wir davon Kenntnis, daß

Sie Anweisung gegeben haben, uns die von Ihnen herausgegebene Zeit-

schrift "Böhmen und Mähren" regelmäßig zu übermitteln.

Heil Hi tler !

Im Auftray:

A.Kppnnios

$t. S. 1,6

teeaa



Nicht übertraghar! mißbrauch wird ■trafrechtlich verfolgt!

Die Leitung der

Auslands-Organisotion der nsoAp.

Rückwanderer-Amt

Berlin W 9, Potsdamer Straße 22

13

Rückwanderer-

Ausweis

Nr.

Die Arbeitsämter werden gebeten, den Jnhaber

bevorzugt in Arbeit zu vermitteln (siehe Erlaß

des Präsidenten der Reichsanstalt für Arbeits-

vermittlung und Arbeitslosenversicherung vom

11. 5. 38 (II 5708/35)

Jeder Wohnungswechsel i■t ■ofort zu melden!
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Der Inhaber dieses Auswei■es

geboren am

in

Staatsangehörigkeit

Beruf

wohnhaft

669

i■t als Rüchwanderer anerkannt.

;den

193...

Eigenhändige Unterschrift des Inhabers

Die Leitung

der Auslands-Organifation

der nSDAP.

Rückwanderer-Amt

Stembel

dps

Rüdwant

Aulng

Dieser Ausweis verliert 1 Jahr nach Ausstellung seine Gültigkeit!
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23. Januar 1940.

St.8. 75/40.

Volksdeutsche Militärpensionisten.

Vorg:

Ohne.

Anl.:

3 Schriftsätze.

1940

An den

23. .

Herrn Wehrmachtbevollmächtigten,

Prag.

   t    

Hiermit übersende ich zur Übernahme in die Zuständig-

keit der dort. Dienststelle einen Schriftwechsel, der

sich auf eine die volksdeutschen Militärpensionisten

in der Slowakei betreffende Angelegenheit bezieht. Zur

Sache vertrete ich den Standpunkt, dass auf jeden Fall

verhindert werden muss, dass volksdeutsche Militärpen-

sionisten materieller Gründe wegen die Slowakei ver-

lassen. Durch geeignete Massnahmen wäre dafür zu sorgen,

dass die volksdeutschen Militärpensionisten in der

Slowakei bodenständig bleiben. Wenn hierzu eine Gleich-

stellung mit den volksdeutschen Militärpensionisten im

Protektorat notwendig ist, so wird meines Ermessens

trotz gewisser finanzieller Bedenken diese Gleichstellung

nicht zu umgehen sein. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie

mich über die von Ihnen zur Sache getroffene Entschei-

dung zu gegebener Zeit unterri■hten würden.

Heil Hitler!

3.

oeeaa

2. Wv.am 22.2.194o bei mir.

st.s\(393

V/
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Abschrift.
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.
Der Stellvertreter des Führers
München, den 11.Juni 1938.
Stabsleiter.
Braunes Haus.
R u n d s c h r e i b e n_ Nr. 75/38.
In Zusammenarbeit mit den örtlichen Staatspolizeistellen über-
prüft das Rück andereramt in der Leitung der Auslands-Organisation
der NSDAP die politische und weltanschauliche Zuverlässigkeit der
aus dem Auslande ins Reich zurückwandernden reichsdeutschen Volks-
genossen, um sie dann in engster Fühlungnahme mit den Dienststellen
der Nsv zusätzlich zu den Wohlfahrtsunterstützungen zu betreuen.
Dem Rückwandereramt, das über eine Reihe von Zweigstellen verfügt,
stehen in Berlin-Tegel, Düsseldorf-Mettmann und Stuttgart-Am Weis-
senhof gro zügig angelegte Heime zur ersten Unterbringung mittel-
loser Rückwanderer zur Verfügung. Es wird daher gebeten, die nach-
geordneten Dienststellen der NSDAP darauf aufmerksam zu machen, e-twa
vorsprechende reichsdeutsche Rückwanderer an die nächste Dienststelle
des Rückwandereramtes zu melden bzw. zu verweisen.
Folgend gebe ich Dienststelle, Name des Leiteres und Anschrift
bekannt:
Rückwandereramt Berlin
Berlin W 9,
Gauamtsleiter Pg.Andersen
Potsdamer ■tr.22.
Zweigstelle Hamburg des RWA
Hamburg, Haus d.Seefahrt
Pg.Hornig
Hohe Brücke 1.
Zweigstelle Düsseldorf des RWA
Düsseldorf,
Pg.Schmir l
ststrasse 150
Zweigstelle Stuttgart des RWA
Stuttgart
Pg.Moshack
Danziger Freiheit 17.
Zweigstelle Dresden des KwA
Dresden
Hptm. Ki rch bau m
Lessingstr.5/1.
Zweigstelle Breslau des RWA
Breslau,
Pg. Kühnem ann
Strasse der SA 2o.
Zweigstelle Königsberg des RWA
Königsbergy
Pg. Stad ie
Weissgerberstr.21 a/I
Zweigstelle der AO der NSDAP,Wien
Wien I, Parlamentsgebäude,
Abteilung I Rückwanderer
Zimmer 1o2-1o4.
Pg.Herbener
Zweigstelle Insbruck des RWA
Innsbruck
Beauftragter der AO der NSDAP
Postfach 1
Pg.S t o l 1
Geheime Staatspolizei,
Grenzpolizeikommissariat
Zweigstelle München des RWA
München,
Pg. Neuwirth
Schweigerstr.8.
gez. M. B or m a n n.
F.d.R.
gez. Friedrichs
St.S.E
Verteiler: III b.
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ll. Oktober 1939.

St.S. 2ol/39.

11. X. 1939

Vertraulich !

i.)

An den

stellvertretenden Gauleiter

Herrn Dr. Fritz Kö l l n e r ,

Reich_enb_e_r_g_

In Aussig a/E. sitzt als Beauftragter der Aus-

landsorganisation der NSDAP (Gauleiter Bohle) ein

Gauhauptstellenleiter Pg. N e u w i r t h . Dieser

leitet, wie mir mitgeteilt wird, dort die Zweigstelle

eines Rückwandereramtes der Auslandsorganisation.

Ich bitte Sie, mir postwendend mitzuteilen, welche

Aufgaben Fg. Neuwirth in diesem Bereicn zu erfüllen

hat bzw, wieso innernalb eines Gaues des Grossdeut-

schen Reicnes die Auslandsorganisation eine Tätig-

keit entwickelt. Die Angelegenheit ist eilig.

Heil Hitler!

2.)

st.s.\e}$
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TI

Prag, den 12.1o.1939

Bö /Nes.

Betr.:

C d   c e

Tschechoslowakei stammen.

I.

Es erscheint Pg. N e u w i r t h von der Auslandsorganisation

Neuwirth bearbeitet im Sudetengau die Rückwanderungsange-

legenheiten für die A0 und ist neuerdings beauftragt, die

gleiche Funktion für das Protektorat auszuüben. Er fragt

an, welche Möglichkeiten gegeben wären, die aus der ehe-

maligen Tschechoslowakei stammenden Deutschen, die zurück-

gekehrt sind, oder noch zurückkehren, so zu erfassen, dass

sie betreut und auf ihre politische Vergangenheit im Ausland

hin geprüft werden können.

Ich habe ihn auf drei Möglichkeiten hingewiesen, nämlich,

l. über das Ant des Reichsprotektors eine Weisung an die

Oberlandräte zu veranlassen, die besagt, dass alle die

Personen, die bekannt werden und im Besitze eines aus-

ländischen Passes sind, an seine Dienststelle gemeldet

werden;

2. eine Weisung für die Partei herbeizuführen, dass die

Politische Leitung festzustellen versucht, wer von diesen

Personen im Protektorat aufgetaucht ist oder noch auf-

taucht und ihm meldet:

3. eine Weßung des Geheimen Staatspolizeiamtes herbeizuführen,

dass alle die Personen, die einen Durchlasschein in das

Protektorat beantragen und sich als Rückwanderer aus-

weisen und ihm ebenfalls gemeldet werden.

Weiter habe ich Pg. Neuwirth darauf hingewiesen, dass er sich

zweckmässigerweise darum kümmert, welche Personen aus der

ehemaligen Tschechoslowakei stammen, die jetzt im Zuge der

grossen Ümsiedlungsaktion nach Polen gebracht' werden.

II.

B 2 zun Verbleib.

III.

Durchschlag SS-Sturmbannführer Dr. Gies zur Kenntnis.

SS-Obersturmbannführer
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f1le

Prag, den 16.lo.1939.

NG8

l. V e r m e r k :

Gauamtsleiter N e u w i r t h aus Aussig brachte bei

mir die Belange des Rückwandereramtes zur Sprache und

bat unter Bezugnahme auf das von Gauleiter Bohle an den

Herrn Reichsprotektor unter dem 2.lo.l939 - Zeichen

Gauleiter A/Wlk gerichtete Schreiben um Unterstützung

in der Erledigung der Aufgaben dieses Amtes, das in dem

Gebiet des Protektorates Böhmen und Mähren eine Zweig-

stelle errichten wolle. Das Amt befasse sich weder mit

irgendwelchen Aufgaben der Ao noch sei die AO für das

Protektorat, wie sich aus dem Inhalt des dem Rundschrei-

 T 

IV.Th/Wu. ergäbe, zuständig. Das habe aber keinen Ein-

fluss auf die Tätigkeit des Amtes. Dem Amt sei auf Grund

des Runderlasses des Herrn Reichsministers des Innern

v.22.3.1938 - Zeichen Pol.S.V. 1 Nr. 7l3/37 - 215 die

Aufgabe zugeteilt worden, die Rückwanderer den zuständigen

Staatspolizeistellen laufend zu melden. Umgekehrt wären

die Staatspolizeistellen angewiesen, die Rückwanderer

dem Amt laufend mitzuteilen. Das Amt werde alsdann von

den Staatspolizeistellen in der Form eingeschaltet,

dass es Ermittlungen über die jeweils in Frage kommenden

Rückwanderer im Ausland dort anstelle, wo diese sich auf-

gehalten bzw. ihren Wohnsitz gehabt hätten. Seien die

Ermittlungen zum Abschluss gelangt, so würden die Staats-

polizeistellen das Ergebnis dem Amt mitteilen, das sich

seinerseits mit den Arbeitsämtern in Verbindung setze,

um zu verhindern, dass unzuverlässige Rückwanderer in

geschützte Betriebe vermittelt würden. Unbeschadet der

in den vorstehenden Ausführungen umrissenen Aufgaben ob-

liege dem Amt noch die fürsorgerische Betreuung der

Rückwanderer.

Aus alledem ergibt sich, dass gegen die Tätigkeit einer

Zweigstelle des Amtes im Protektorat meiner Auffassung

nach keine Einwendungen erhoben werden können. Das Amt

will im Protektorat einerseits mit der Partei und

andererseits mit dem SD-RFSS, dem BdS und der Gruppe X

- 2 -
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des Amtes des Herrn Reichsprotektors zusammenarbeiten.

Pg. Neuwirth selbst macht eihen ruhigen und besonnenen

Eindruck und es dürfte.nicht anzunehmen sein, dass er

seine Kompetenz überschreitet. Ich erlaube mir vorzu-

schlagen, die Antwort des stellvertretenden Gauleiters

Pg. Köllner auf die Anfrage vom ll.lo.1939 - Zeichen

St.S. 2ol/39 noch abzuwarten und alsdann Gauleiter Bohle

-

auf sein Schreiben vom 2.lo.l939 einen positiven Bescheid

zu erteilen.

2. Mit l6 Anlagen

dem Herrn Staatssekretär

weisungsgemäss_vorgelegt.

-

ak L V.losaedares - Aver.d.ss.
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Abschrift.

Der Reichsminister des Innern

Berlin den 22. März 1938.

Pol. S.V.1 Nr. 713/37 - 215

Nicht zur Veröffentlichung bestimmt.

Nur für den Dienstgebrauch.

An

das Geheime Staatspolizeiamt,

die Staatspolizeileitstellen und

die Staatspolizeistellen.

Betrifft: Behandlung der Rückwanderer.

Im Einverständnis mit der Auslandsorganisation

der NSDAP. erfolgt die bisher vom Rückwandereramt der

Auslandsorganisation der NSDAP. und seinen Zweigstel-

len vorgenommene Nachprüfung der Rückwanderer auf Zu-

verlässigkeit künftig durch die Geheime Staatspolizei.

Dem Rückwandereramt obliegt nach wie vor die fürsorge-

rische Betreuung der Rückwanderer. Für die Behandlung

der Rückwanderer bei der Geheimen Stautspolizei und

die Zusammenarbeit mit dem Rückwandereramt und seinen

Zweigstellen gelten mit sofortiger Wirkung folgende

Bestimnungen:

I.

Erfassung der Rückwanderer.

LEONGU

A. Erfassung durch die Meldepolizeibehörden.

m

Die Meldepolizeibehörden werden durch einen

E

demnächst ergehenden Durchführungserlass des Reichs- und

Preussischen Ministers des Innern zur neuen Reichsmel-

deordnung angewiesen, vom Inkraftreten der Reichsmelde-

ordnung an den für ihren Ort zuständigen Staatspolizei-

stellen nach Vordruck als Rückwanderer mitzuteilen:
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 Alle deutschen Staatsangehörigen, die,ohne

in dieser Zeit bei einer inländischen Meldebehörde ge-

meldet zu sein, mehr als 3 Monate im Ausland aufenthält-

lich gewesen sind und zum dauernden oder einem längeren

Aufenthalt nach Deutschland zurückkehren. Das Vorliegen

eines mehr als 3 monatlichen Auslandsaufenthalts ist

anzunehmen bei'allen Personen, die keinen Anmeldeschein

einer inländischen Meldebehörde vorlegen, der vom Tag

der Anmeldung gerechnet weniger als 3 Monate alt ist,

es sei denn dass offensichtlich ein Aufenthalt im Aus-

land nicht vorliegt. Zur nachträglichen Beibringung der

Abmeldebestätigung kann dem Gemeldeten von der Melde-

polizeibehörde eine Frist von 4 Wochen gewährt werd .

Der nachträglichen Beibringung des Abmeldescheins be-

darf es nicht, wenn die inländische Meldebehörde, in

deren Bereich der Gemeldete vor der Abreise ins Ausland

gemeldet war, auf meldepolizeiliche Anfrage seine Angaber

darüber bestätigt, dass er sich weniger als 3 Monate im

Auslande aufgehalten hat.

Bei solchen Personen, die sich zwar nicht als

vom Ausland kommend melden, aber keine inländische Ab-

meldebescheinigung aus den letzten 3 Monaten beibringen

können, oder bei denen auf meldepolizeiliche Anfrage

nicht festgestellt werden kann, wo sie sich aufgehalten

haben oder dass sie sich weniger als 3 Monate im Aus-

land aufgehalten haben, haben die Staatspolizeistel n

durch geeignete Ermittlungen festzustellen, ob der Be-

treffende Rückwanderer ist, der seinen Aufenthalt im

Ausland verschweigen will, oder ob er aus anderen Grün-

den keine inländische Abmeldebescheinigung beibringen

kann oder will. Besteht im letzten Fall der Verdacht,

dass er seinen früheren inländischen Aufenthalt zur

Vermeidung von Strafverfolgung verheimlichen will, so

ist der Vorgang an die Kriminalpolizei abzugeben.

 Personen, die nach SS 15 - 19 der Reichsmelde-

ordnung in Gasthöfen, Heimen etc, zu offensichtlich

nur vorübergehendem Aufenthalt gemeldet sind, werden

66984

nicht als Rückwanderer behandelt.
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c) Einholung eines Strafregisterauszuges.

d) Anfrage bei der nach Anlage 3 zuständigen Zweig-

stelle des Rückwandererantes, was über seine Tätig-

keit im Ausland bekannt ist (nach Formblatt Anl 2.

in Verbindung mit der Mitteilung gem. oben Ziffer 2).

III.

Weitere Behandlung.

l.

Die polizeilichen Ermittlungsergebnisse auf Grund

Ziff II sind mit Beurteilung und Entscheidung der Frage,

ob sich der Rückwanderer für geschützte Betriebe eignet

oder nicht, unter Angabe der Vorstrafen mit grösster

Beschleunigung der zuständigen Zweigstelle des Rück-

wandereramts mitzuteilen.

2.

Es sind alle nach den Ermittlungen erforderlichen

staatspolizeilichen Massnahmen zu treffen, z.B. Ueber-

wachung von unzuverlässigen Personen, Einleitung von

Strafverfahren wegen staatsfeindlicher Betätigung im

Ausland, Schutzhaft, bei kriminellen Personen Benach-

richtigung der Kriminalpolizei usw.

3.

Soweit eine fürsorgerische Betreuung durch das

Rückwandereramt notwendig erscheint und gewünscht wird

und der Rückwanderer sich noch nicht beim Rückwanderer-

amt gemeldet hat, ist er dorthin zu verweisen.

4

Die Arbeitsvermittlung in nicht geschützten Betrie-

kann in allen Fällen sofort nach Ankunft geschehen und

ist nicht mehr abhängig von vorheriger Nachprüfung oder

Ausstellung eines Rückwandererausweises. Für geschützte

Betriebe gelten die allgemeinen Vorschriften.

IV.

Besondere Fälle.

Juden, Emigranten, Fremdenlegionäre, sind nach den

für diese geltenden besonderen Bestimmungen zu behandeln.

Diese werden von vorstehender Anweisung nicht berührt.

Für Russlandrückkehrer gilt der Erlass des Geheimen

Staatspolizeiamtes vom 22.6. 1937 - Nr. 7358/37 g II A

3 mit folgender Massgabe:

Die bekanntwerdenden Russlandrückkehrer sind eben-

falls den Zweigstellen des Rückwandereramtes nach Ziffer
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B. Mitteilung durch das Rückwandereramt

und seine Zweigstellen.

Zwecks noch anderweitiger Erfassung der Rückwan-

derer wird das Rückwandereramt alle sich bei ihm oder

seinen Zweigstellen meldenden Rückwanderer der zustän-

digen Staatspolizeistelle mitteilen, soweit im einzel-

nen Fall nicht schon feststeht, dass der fragliche Rück

wanderer durch die meldepolizeilichen Vorschriften

(s.oben Ziffer A) bereits erfasst wurde.

II.

Staatspolizeiliche Nachprüfung.

l. Vernehmung nach besonderen Richtlinien.

Jeder den Staatspolizeistellen gemäss Ziffer l oder

auf andere Weise bekanntgewordene Rückwanderer ist nach

den angeschlossenen Richtlinien (Anlage 1) zu vernehmen.

Die Vernehmung braucht sich nicht in allen Fällen auf

alle Punkte dieser Richtlinien zu erstrecken. Es ist

stets die Persönlichkeit des Rückwanderers, die Art

seiner Beschäftigung und die Dauer des Aufenthaltes im

Auslande zu berücksichtigen. Die Vernehmung soll nicht

nur zur politischen Nachprüfung des Rückwanderers

-)

nen, sondern auch zur nachrichtlichen Auswertung.

2. Mitteilung an das Rückwandereramt.

Jeder erfasste Rückwanderer ist sofort nach Form-

blatt Anl. 2 der für die Staatspolizeistelle zuständi-

gen (vgl. Anl. 3) Zweigstelle des Riickwandereramts mit-

zuteilen.

3. Nachforschung im früheren Aufenthaltsort

des Rückwanderers im In- und Ausland usw.

a) Prüfung, ob Suchvernerke bestehen,

66983

b) Nachfrage bei der Polizeibehörde des früheren in-

ländischen Aufenthaltsortes.
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II 2 mitzuteilen. Die polizeiliche Nachprüfung im In-

land ist auch hier ausschliesslich Sache der Geheimen

Staatspolizei. Die staatspolizeilichen Ermittlungsergeb-

nisse sind ebenfalls nach Ziffer IlI, 1 mitzuteilen.

Für die Arbeitsvermittlung gilt ebenfalls die

Regelung unter Ziffer III. Die bisherige Kennzeichnung

A, B, C fällt künftig weg.

V.

Allgemeines.

Nach den bisherigen Feststellungen des Rückwanderr-

antes sind von den bisher nachgeprüften Rückwanderern

nur etwa lo% als unzuverlässig anzusehen. Allen Beamten

wird deshalb eine würdige:und angemessene Behandlung

der Rückwanderer zur Pflicht gemacht. Es ist stes zu

bedenken, dass die überwiegende Mehrzahl der Rückwan-

derer mit grossen Erwartungen in das nationalsoziali-

stische Deutschland zurückkehrt und im Ausland viel-

fach in schweren Kampf um das Deutschtum stand. Soweit

bei den Vernehmungen politisch bedeutsame Tatsachen in

Erfahrung gebracht werden, sind diese sorgfältig auszu-

werten (z.B. Nachrich en über Emigranten, Juden, mili-

tärische wichtige Nachrichten.)

Ergibt sich bei der Vernehmung durch geeignete

und vertrauliche Befragung, dass der Rückwanderer be-

reit und in der Lage ist, militärisch wichtige Angaben

über das Ausland zu machen, so ist die zuständige mili-

tärische Abwehrstelle zu verständigen, der dann Gele-

genheit zu geben ist, hierüber den Rückwanderer in ge-

eigneter Weise zu befragen. In die allgemeine Rück-

wanderervernehmung dürfen Vermerke in dieser Richtung

nicht aufgenommen werden.

Die Vernehmung der Rückwanderer hat durch beson-

dere dazu bestimmte Beamten zu erfolgen. Bei der Be-

handlung der Rückwanderer ist allergrösster Wert auf

grösste Beschleunigung zu legen, danit das Rückwanderer-

amt möglichst bald in den Besitz der polizeilichen

Nachprüfung gelangt, da verspätete Ermittlungen für das

Rückwandereramt vielfach wertlos sind und die försor-
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gerische Betreuung sonst in unerwünschter Weise aufge-

halten wird.

VI.

Aufenthaltsermittlung von avisierten

und nicht erfassten Rückwanderern.

Dem Rückwandererant wird häufig vom Ausland die

beabsichtigte Einreise von Rückwanderern mitgeteilt.

Werden solche angemeldeten Rückwanderer nicht binnen

angemessener Frist im Inland erfasst, so teilt das

Rückwandererant in Berlin diese Personen dem Geheimen

Staatspolizeiamt mit. Das Geheime Staatspolizeiamt( r-

anlasst dann das Erforderliche zur Aufenthaltsermitt-

lung.

Im Auftrage

gez. Dr. Best.

Beglaubigt:

Kanzleiangestellte.

Rundsiegel.

66982
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Anlage 1.
Richtlinien über die Vernehmung von Rückwanderern.
Vernehmungspunkte.
a) Personalien (Religion, Rassezugehörigkeit, Staatsangehörigkeit,
derzeitige Wohnung, Militärverhältnis, letzter Wohnort)
b) Einzelfragen über die Zeit vor der Auswanderung.
Lebenslauf - stichwortähnliche Angaben-
2
Politische Einstellung und Betätigung,
Beruf und Beschäftigungsarten.
Wann und warum Deutschland verlassen und mit wessen Hilfe?
5) Wo ausgereist, mit welchen Ausweispapieren, Grenze legal oder
illegal überschritten?
c) Einzelfragen über die Aufenthaltszeit im Auslande.
1) Wo Aufenthalt im Auslande (Ortsangabe mit jeweiliger Aufenthalts-
dauer)?
2) Beschäftigungsarten (Einkommen und Arbeitgeber)?
In welchem Betrieb tätig gewesen? Was wurde dort hergestellt?
Wie ist der Export nach Deutschland? Wie sit die Einstellung des
Betriebsführers zu Deutschland?
3)Politische Betätigung im Auslande?
4) Welche staatliche Stelle beschäftigt sich mit den Ausländern in
dem betr. Lande? Welchen Bestimmungen unterliegt der Ausländer
in dem Lande? Welche Fragen werden an ihn gestellt? Wurde er über
Zustände und militärische Dinge in Deutschland befragt? Von wem
wo und wann?
5) Stimmung der Bevölkerung über Deutschland? Wie verhält sich die
Presse? Greuelpropagande?
6) Wirtschaftliche Lage des betr.Landes, soweit sie aus Handel und
Unternehmungen beurteilt werden kann?
7) Wie sind die sozialen Verhältnisse in dem betr.Land?
8)
 Mit welchen Personen hat der Rückwanderer im Auslnnde verkehrt?
Wie iste deren politische Einstellung ?
9) Welche Reichsdeutschen in dem betr. Lande kennengelernt? Wo wa-
ren sie tätig? Wie haben sie sich politisch betätigt? (Vollstän-
dige Personalien.) Wie ist die Haltung deutscherFirmen im Auslande
(Förderung bzw. Schädigung deutscher Interessen?)?
lo) Bekannt gewordene Emigranten und Juden und ihre Betätigung?
Emigranten-Organisationen, Flüchtlingsheime, Gewährung von Unter-
stützungen durch diese Organisationen? Wie verhalten sich die
Behörden des betr. Landes zu diesen Emigranten-Organisationen?
tischem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebit gemacht?
12) In dem betr. Lande verhaftet gewesen? (Wo, warum? Dauer der Haft?
Behandlung in der Haft? Vernehmungsmethoden? Namen der vernehmen-
den Beamten?
13) Wann und warum aus dem betr. Lande zurückgekehrt?
d) Einzelfragen über die Zeit nach der Rückkehr nach Deutschland.
1) Wann und wie eingereist?
2) Wo endgültiger Aufenthalt? Stadt, Strasse, Nummer?
3) Wo und welche Arbeit erhalten?
4) Beim Rückwandereramt gemeldet?
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Anlage 2.

Geheime Staatspolizei

Datum

Staatspolizeistelle

An

das Rückwandererant (Zweigstelle) ....•.

Betr.: Benachrichtigung über Rückwanderer.

(Name)

(Vorname)

.... .

(bei Frauen Geburtsname)

   .  ·  · u    . · : e 'qs

Beruf: ...... Familienstand:

Konfession: .........

Familienangehörige:

Aufenthalt im Ausland: (wann u. wo) . . • . .

•••

hat sich polizeilich gemeldet am ..... in (Strasse u.

Hausnummer):........

Ich bitte um Mitteilung, was dort über seinen Auf-

enthalt im Ausland und seine politische Beurteilung im

Ausland festgestellt werden kann.

08eaa
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Anlage 3.

Uebersicht über die örtliche Zuständigkeit des

Rückwandererantes und seiner Zweigstellen.

Rückwandereramt in der Leitung der Auslandsorganisation

der NSDAP. in Berlin W 9 , Potsdamer Str. 22.

zuständig für: Staatspolizeileitstellen Berlin,

Magdeburg, Stettin und die Staats-

polizeistellen Dessau, Frankfurt /0.,

Köslin, Potsdam, Braunschweig, Hil-

desheim, Halle/Saale.

Zweigstelle Hamburg, Hohe Brücke l:

zuständig für: Staatspolizeileitstellen Hannover

und die Staatspolizeistellen Bremen,

Hamburg, Harburg-Wilhelmsburg, Kiel,

Osnabrück, Schwerin, Wesermünde-

Bremerhaven, Wilhelmshaven, Bidefeld.

Zweigstelle Düsseldorf, Oststrasse l5o:

zuständig für: Staatspolizeileitstellen Koblenz,

Münster und die Staatspolizeistellen

Aachen, Dortmund, Düsseldorf, Frank-

furt/M., Kassel, Köln, Trier.

Zweigstelle Stuttgart, Danziger Freiheit 17:

zuständig für: Staatspolizeileitstellen Karlsruhe,

Stuttgart und die Staatspolizeistel-

len Darmstadt, Neustadt a.d. Wein-

strasse, Saarbrücken, Würzburg.

Zweigstelle München, Schweigerstrasse 8:

zuständig für: Staatspolizeileitstelle Münden und

die Staatspolizeistellen Augsburg,

Nürnberg, Fürth, Regensburg.

Zweigstelle Dresden, Lessingstrasse 5:

zuständig für: Staatspolizeileitstelle Dresden und

die Staatspolizeistellen Chemnitz,

Erfurt, Leipzig, Weinar, Zwickau.
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Abschrift.

Der Reichs- und Preussische

Berlin, den 15. Juni 1938

Minister des Innern.

SW ll, Prinz Albr.Str. 8.

Pol.S.V 1 Nr. 199V/38-215-

-Nicht zur Veröffentlichung bestimmt !

Nur für den Dienstgebrauch ! -

An

a) das Geheime Staatspolizeiamt

b) die Staatspolizei(leit)stellen.

Betrifft: Behandlung der Rückwanderer.

Bezug

Erlass Po1. S V 1 Nr. 7l3/37 - 215 - vom 22.März

1938

Zu obigem Erlass ergeht folgende Ergänzung:

1) Zu Ziff.V:

Geschäftsverteilungsmassig ist für die Behandlung der

Rückwanderer bei den einzelnen Staatspolizeistellen die

Abteilung II federführend.

2 Zu Ziff.II 1:

Von Vernehmungen, die einen nachrichtendienstlichen Wert

haben, sind 3 Abschriften - einseitig beschrieben - an

das Géheime Staatspolizeiamt zum Aktenzeichen IIHGSt

(Ber.) einzureichen.

3) Zu Anlage 1:

Die Richtlinien über die Vernehmung von Rückwanderern

werden folgendernassen ergänzt:

a: Der Rückwanderer ist darüber zu befragen, welches Ver

mögen er besitzt und wie bezw. wo es angelegt ist.

b: Der Rückwanderer ist auf die besonderen devisenrecht-

lichen Vorschriften aufmerksam zu machen. Er ist ins-

besondere darauf hinzuweisen, dass eine Nichtbefolgun

u.U. schwere Bestrafung nach sich zieht.

c: Der Rückwanderer ist darüber zu belehren, dass er geg

benenfalls dem Finanzamt seines neuen Wohnsitzes An-

gaben über seinen Vermögensstand zu machen hat.

Ich ersuche, diese Ergänzungen zu beachten.

Im Auftrage:

gez. Heydrich

Beglaubigt:

gez. Hagen

Kanzleiangestellte.
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Abschrift.
Rückwandereramt.
- IV. Th./Wu.-
Berlin W 9, den 22.April 139
Potsdamer Str. 22.
Rundschreiben Nr. 27//39
an alle Zweigstelle und Hauptstellen des RWA.
Betrifft: Rückwanderer aus der CSR.
I. Mit der Errichtung des Protektorates Böhmen und Mähren fallen diese
Länder nicht mehr in den Bereich der Ao.
Für die in den Frotektoratsländern ansässigen Volksgenossen (Altreichs-
deutsche und ehemalige Volksdeutsche) sind nunmehr folgende Gaue zu-
ständig:
1.) Gau Sudetenland mit den neugeschaffenen Kreisen:
Pilsen, Prag, Jitschin, Pardubitz, Olmütz, Nähr. Ostrau.
2.) Gau Bayrische Ostmark: Kreis Strakonitz.
3.) Gau Oberdonau: Kreis Budweis.
4.) Gau Niederdonau: Kreise Iglau und Brünn.
Die Akten der Rückwanderer, die seinerzeit aus den jetzigen Protek-
toratsgebieten nach dem deutschen Reich zirückkehrten, sind abzu-
schliessen und mit lurzem Bezugsvermerk an die Zentrale nach Berlin
einzusenden.
Vor Abschluss dieser Akten muss an jene Dienststellen, die Auskunft
beim RWA angefordert haben (Polizei, Abwehrstellen, Arbeitsämter usw.)
Nachricht im Sinne dieses Rundschreibens gegeben und der nunmehr zu-
ständige Gau nahmhaft gemacht werden.
Kann die Zweigstelle in Zweifelsfällen den nunmehr zuständigen Gau
nicht ermitteln, so ist die Akte mit entsprechenden Vermerk nach
Berlin zur Erledigung einzusenden.
II. Die Entscheidung, ob ein aus dem Ausland Zurückkehrender, der nach
einem Ort des Protektoratsgebietes zuständig ist, als Reichsange-
höriger (deutschstämmig) oder Protektoratsangehöriger (nicht deutsch-
stämmig) anzusehen ist, trifft der Reichsprotektor in Prag.
Zur Herbeiführung dieser Entscheidung muss der Rückkehrende ein be-
zügliches Ansuchen beim Reichsprotektor einreichen. Bis zum Erlangen
disser Entscheidung sind diese Rückkehrenden an die Fremdenpolizei
zu verweisen.
Rückkehrendem deren Deutschstämmigkeit vollkommen zweifelsfrei ist,
können vor Einlangen der Entscheidung des Reichsprotektors als Rück-
wanderer behandelt werden.
III. Die Slowakei ist als Ausland zu betrachten und bleibt weiterhin im
Bereich der AO. Die Akten über Rückwanderer, die aus der ehemaligen
CSR, jedoch aus Orten der jetzigen Slowakei zurückkamen, sind in der
gewohnten Weise weiterzubearbeiten.
Alle von den Zweigstellen vor dem 1.März 1939 veranlassten Auskünfte
übe r Rückwanderer aus der jetzigen Slowakei sind, soweit sie ver-
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einzelt noch nicht doch von damaligen Stützpunkt Pressburg erledigt
werden konnten, neu auszufertigen und über die Zentrale bei der nun-
mehrigen Ortsgruppe Pressburg einzureichen. Bei neuanfallenden
Rückwanderern aus der Slowakei sind die Auskunftsfragebogen zu rich-
ten an die
Ortsgruppe Pressburg,
über Länderamt I.
Für Volksdeutsche aus der Slowkei ist auch weiterhin die Beratungsstel-
le für Einwanderer zuständig. Anfragen und Zuschriften sind an die
Zentrale in Berlin einzusenden.
Heil Hitler!
i.V. gez. Nahrath.
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Die Leitung der Auslandsorganisation der NsDAP.

Rückwandereramt

Merkblatt für Rückwanderer

(Pol. S.V.1 Nr. 713/37-215)

1. Die beigefügten Fragebogen A-B-C sind lückenlos, gewisfenhaft und leserlich auszufüllen

und eigenhändig zu unterschreiben.

2. Diefem ausgefüllten Fragebogen sind beizufügen:

a) Reisepaß oder Heimatschein bzw. Staatsangehörigkeitsnachweis.

b) 1 Paßbild (das Paßbild muß auf der Rückjeite den Vor- und Zunamen des Rück-

wanderers tragen).

c) 1 lückenloser Lebenslauf.

d) Abschriften der Zeugnisse und sonftiger Bescheinigungen.

3. Der beiliegende Rückwandererausweis ist vom Rückwanderer eigenhändig mit dem Vor- und familien-

namen an der vorgesehenen Stelle zu unterschreiben (weitere Eintragungen sind unzuläfsig).

4. Alle Fragebogen sind zusammen mit den unter Nr. 2 und 3 angeführten Unterlagen an die

nachstehende Dienstftelle unverzüglich einzusenden:

Auslands-Organifation

der Nationalozialiftifchen Deulfchen Atbeiterpartei

Rükwonderer-Amt

Jweigstelle Auffig

Puffig o. E., Gärbergoffe 6,1.

Ruf 2739

5. Nach Eingang der unter Nr. 1 und 2 angeforderten Unterlagen wird der Rückwandererausweis

nach Vervollständigung zusammen mit den unter Nr. 2a genannten Dokumenten dem Rückwanderer

wieder zugestellt.

6. Jm Schriftverkehr ist stets die Nummer des Rükwandererausweises anzugeben.
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Rückwanderer-fragebogen
Familienname:
Vornamen:
(möglichft in Drucschrift)
(Rufname unterstreichen)
Geburtsdatum:
Geburtsort:
Geburtsland:
Staatsangehörigkeit:
(laut Reisepaß)
Besi■en Sie einen deutschen Reisepaß? ja - nein.
(Nichtzutreffendes ist zu streichen)
Besi■en Sie einen fremdländischen Reisepaß? ja - nein.
(Michtzutreffendes ist zu streichen)
Sind Sie staatenlos? ja - nein.
(Michtzutreffendes ist zu streichen)
Falls verheiratet, Name Jhrer Ehefrau:
bzw. Jhres Ehemannes
In welchem Lande haben Sie zule■t mindestens 2 Monate gearbeitet?
Genaues Datum Jhrer Rückkehr nach Deutschland:
Waren Sie schon einmal im Besit■ eines Rükwandererausweises? ja - nein.
(Nichtzutreffendes ist zu streichen)
Datum
Unterschrift
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Fragebogen für Rückwanderer
Formular
Deutlich und sorgfältig ausfüllen!
Reisepaßz-Nr.
ausgestellt am
¿om
von welcher Behörde?
Bei welchem deutschen Konfulat waren Sie bekannt oder gemeldet?
Familienname:
bei Ehefrauen geborene
(möglicht Druccrift)
Vornamen:
led. — verh. - verw. - geschieden (niähtzutreffendes durdhftreihen)
(Rufname unterstreichen)
Geboren am
Geburtsort:
Geburtsland:
Jeßige Staatsangehörigkeit:
eventuell frühere Staatsangehörigkeit
(laut Reisepaß)
Falls früher Ausländer — wann und wo in Deutschland eingebürgert?
Ihre jezige Anschrift:
(genau anzugeben)
Konfession:
Deutschblütig - Fremdblütig — Mischling - Jude? (nightzutreffendes durchstreichen)
Erlernter Beruf:
Zuleßt ausgeübter Beruf:
Wieviel Kinder haben Sie?
Vornamen und Geburtsdaten der Kinder:
Name Jhres Ehegatten:
bei Ehefrauen geborene
(Rufname unterstrelchen)
Geburtsdatum Jhres Ehegatten:
Geburtsort:
Geburtsland:
Jezige Staatsangehörigkeit Ihres Ehegatten:
evtl. frühere Staatsangehörigkeit:
Ist Ihr Ehegatte noch im Ausland? ja - nein. (Midhtzutrefendes durdhftreichen)
Falls ja - je■ige Anschrift:
(Land, Ort, Straße, Hausnummer)
Ist Ihr Ehegatte deutschblütig — fremdblütig — Mischling - Jude? (nidhtzutreffendes durhtreiden)
Sind Sie Parteigenosse (Mitglied der NSDap.)? ja — nein. (Nidhtzutreffendes durdhstreichen) Eintrittsdatum:
Ort des Eintritts:
Mitglieds-Nr.
jezige Ortsgruppe:
Sind Sie Mitglied der Dag? ja — nein. (nidtzutreffendes durhtreiden) Ort und Datum des Eintritts:
Gehören Sie fonst einer Gliederung an? NSV - SA - SS - NSKK - NSSK - NSKOV (nid■tzutreffendes durhstreihen)
Haben Sie jemals einer Partei angehört? ja - nein. (nidhtzutreffendes durdhftreiden)
Welcher Partei?
Wo?
Waren Sie Mitglied einer Loge oder eines Geheimbundes? ja - nein. (nihtzutreffendes durdhstreiden)
Welcher Loge?
Welchen Geheimbundes?
Sind Sie vorbestraft? ja — nein. (Nidhtzutreffendes durchstreidhen)
Wann sind Sie aus Deutschland ausgewandert?
In welches Land?
Warum sind Sie ausgewandert?
Warum kommen Sie nach Deutschland zurück?
Datum Ihres Grenzübertrittes nach Deutschland:
Über welchen deutschen Grenzort sind Sie eingereist?
Wo haben Sie sich in den lezten 5 Jahren vor der Auswanderung aus Deutschland aufgehalten? (Straße und Hausnummer
sind genau anzugeben):
a) von
bis
Ort:
Straße:
Nr.
von ...
bis
Ort:
Straße:
Nr.
c) von ...
bis
Ort:
Straße:
Nr.
 von
bis
Ort:
Straße:
Nr.
von...
. bis..
Ort:
Straße:
Nr.
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Wo haben Sie im Auslande gewohnt? (Straße und Hausnummer sind genau anzugeben):
a onbis..
. Ort:
Straße:
Nr..Staat:
) von...
.. bis..
.. Ort:
Straße:..
Nr...
Staat:
) von..
. bis..
.. Ort:.
Straße:..
Nr...
... Staat:.
d v....
.. Ort:..
.Straße:..
Nr..Staat:.
 vonb...
.. Ort:..
Straße:.
.Nr..Statat:
Wo und bei wem sind Sie im Ausland beschäftigt gewesen? (Firma, Straße u. hausnummer sind genau anzugeben, ebenfalls die Art
Jhrer Beschäftigung):
 obs.
.. Firma:..
Ort:
Straße:..
Nr. ..
Staat:
als.
)von
...bi. bis..
Firma:.
Ort:
Straße:...
Nr.
Staat:
…
als.
 on..
Firma:
Ort:..
Straße:
Nr.
.. S Stat:.
als
von...
... bis..
..Firma:
Ort: ..
Straße:
Nr.
Staat:
als.
) on.....
.. bis..
.  Firma:
Ort:
Straße:...
..Nr...
.. Staat:
als
Ihre lezte Arbeitstelle in Deutschland vor der Auswanderung:
(Sirma, Ort, Straße, Hausnummer)
Anschriften Ihrer Wohnorte seit Jhrer Rückkehr nach Deutschland:
Name und Anschriften von Verwandten in Deutschland:
Name und Anjchriften von Verwandten im Ausland:
Haben Sie als deutscher Soldat gedient? ja - nein. (Midhtzutreffendes durdhftreiden)
Wann?
Truppenteil:
Haben Sie am Kriege teilgenommen? ja — nein. (Nidhtzutreffendes durhtreiden)
Haben Sie in einem fremden heer gedient? ja — nein. (nidtzutreffendes durdhstreidhen)
In welchem?
Wer kann Auskunft über Sie erteilen (Name und genaue Anschrift)?
Bei welcher Firma find Sie je■t beschäftigt?
Sind Sie polizeilich gemeldet? ja - nein. (nidhtzutreffendes durdhstreidhen) Seit wann?.
Wo?
Jch versichere an Eidesstatt, daßß ich obige Fragen nach beftem Wisfen und Gewissen beantwortet habe.
66974
Datum
193..
Dorname
Familienname
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Formular
Sorgfältig und voliständig ausfüllen 
Familienname:
Vorname:
Erlernter Beruf:
(möglict in Drudscrift)
geboren am:
arifch: ja — nein
Lehte Tätigkeit:
(Michtzutreffendes ist zu dur-histreichen)
Sind Sie Mitglied der Deutschen Arbeitsfront? ja — nein
Sind Sie Parteigenosfe (Mitglied der NSDAp.)? ja — nein
(Nichtzutreffendes ist zu durchtreichen)
(Midhtzutreffendes ist zu durhftreichen)
Am
bin ich aus:
zurüickgekehrt.
Datum des Eintritts:
Mitglieds-Nr.
Ortsgruppe:
(Datum)
(Land)
Folgende Familienangehßrige kehrten in meiner Begleitung zurück: (diejenigen Angehörigen, die sich noch im Ausland befinden,
sind also ni cht anzugeben)
Familienname
Vorname
Geburtstag
Beruf oder Tätigkeit
Mitglied der
N.?
Jezige Anschrift
Mur für die Zwelgstele!
(meine Chefrau)
(meine Kinder)
C0a53
(lenftige Verwandte)
Jch beherrsche folgende Fremdsprachen vollkommen:
in Wort:
in Schrift:
Jch wohne jezt:
(genane Abrelje:
Ort:
Strage, Haustummer)



Aationalsozialistische

Deutsche Arbeiterpartei

Sy8.

Bauleitung Budetenland

An

Der Stellvertretende Gauleiter

Staatssekretär

Karl Hermann Frank,

4191E

SS-Brigadeführer,

Prag

Vertraulich !

Dr.Kr/Sl

Iht Seidhen:St.S.2ol/39 xeichenberg, de.17.Oktober19.2.

Unser Zeichen:

Postschließfach 181

Ferntuf Nr. 3753

Gegenstand:

Zu Ihrer Anfrage über die Tätigkeit des Beauftrag-

ten der Auslandsorganisation der NSDAP , Gauhaupt-

stellenleiter Pg. N e u w i r t h überreiche ich

Ihnen in der Beilage die diesbezügliche Weisung der

Gauleitung Sudetenland vom 27.März 1939.

Ueber die Tätigkeit des Pg.Neuwirth in Aussig be-

richtet die dortige Kreisleitung!

Pg.Neuwirth betreut die Gau Sudeten, Sachsen und

Thüringen. Er hat mit dem Tage seines Dienstan-

trittes mit der Kreisleitung Fühlung genommen,

die Zusammenarbeit ist gut zu bezeichnen.

Heil Hitler !

Sritomy.

i.A.

1 Beilage.

Durch Eilboten.
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Orbnungsziffer

Weifungsblätter

3

Gouorgonifationsamt

Der Gauleitung Sudetenland der NSDAP.

Weisung 06-30/39.

Betr.: Deutsche Rückwanderer aus dem Ausland.

Mit der Heimkehr des Sudetenlandes ins Reich wird auch bei uns die Rüd-

wanderung jener sudetendeutschen Volksgenossen einsehen, die in den vergangenen

Fahren ins Ausland (also nicht ins Altreich!) abgewandert sind.

Alle diese Rückwanderer werden durch das Rükwanderevamt der Auslands-

organisation (AO.) der NSDAp. betreut, die nunmehr auch im Sudetengau eine

eigene Dienststelle unter folgender Anschrift errichtet hat:

Auslandsorganisation der NSDAP.

Rüdwandereramt,

Zweigstelle Aussig,

Aussig, Gärbergasse 6/1I, Ruf 2738.

Das Rückwandeveramt der AO. bestrebt sich, in Verbindung mit den Arbeits.

ämtern, die Rückwanderer so rasch wie möglich in Arbeit und Brot zu bringen.

Bis dahin ist Unterbringung in eigenen Rücwandeverheimen möglich.

Jeder Rückwanderer erhält ein Merkblatt ünd drei Fragebögen fowie einen

Rückwandererausweis. Diese Unterlagen sind auszufüllen und vom Rückwvanderer

wieder an das Amt einzusenden.

Die Betreuung der Rücwanderer und ihre Unterbringung in Arbeit und

Brot ist natürlich nur dann durchführbar, wenn alle Rückwandever sofort vom

Amt erfaßt werden können. Das Rücktwandeveramt hat dazu die Unterstüzung der

Partei erbeten und zugesichert erhalten.

Es wird folgendes angeordnet:

1. Die Ortsgruppenleiter rufen sofort ihre Blockleiter zusammen, erklären ihnen

die Art und Weise der Evidenthaltung der Rückwanderer beim Rückwanderer-

amt der AD. und deren Zweck und erteilen ihnen den Auftrag

a) aus ihven Haushaltskarten sofort zu ermitteln, ob und welche Familien

seit dem 1. Ottober 1938 aus dem Auslande in ihve fudetendeutsche Hei-

mat zurückgekehrt sind (das Gebiet des jezigen Protektorates Böhmen und

Mähven gilt nicht als Ausland!)

b) Solche Familien sofort mit allen in der Haushaltskartei enthaltenen Daten

dem zuständigen Ortsgruppenorganisationsleiter zu melden,

e) diese Meldung unbedirigt bis 10. April zu erstatten.

2. Die Orisgruppenorganifationsleiter sammeln die Meldungen ihrer Blod-Meldung

leiter und erstatten bis 15. April Sammelmeldung an den Kreisorganisa- 1s. Aprit

tionsleiter. Auch Leermeldungen find zu erstatten.

Folge 12

Gauorganisatiousamt

Biatt 23

29. März 1939
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Weifungsblätter

der Gauleitung Sudeteniand der NSDAP.

Meldung

3. Die Kreisorganifationsleiter erstatien ihre Sammelmeldung für den Kreis

20. April

ortsgruppenmweise geordnet, bis zum 20. Apvil divekt an das Rücwandever-

amt der AQ. in Auffig. Abschvift der Meldung an das Gauorganisationsamt,

„Vertikale Organifation“,

B. Fallweife Meldung:

Rückwanderer, die nach dem 10. April 1939 in einzelnen Gemeinden einwan-

dern, sind fofort durch den Blokleiter zu erfassen und an den Ortsgruppenorgani-

sationsleiter zu melden. Die Weitergabe dieser Meldung an den Kreis und von

dort an das Rükwanderer-, bzw. das Ganorganisationsamt haben jeweils

fofort zu erfolgen.

Diefe fallweise Meldungen sind jeweils sofort nach Zuzug solcher Rükwan-

deverfamilien zu erstatten.

Voraussezung für diefe ganze Meldeaktion ist die zuverläfsige Arbeit der

Blocleiter in den Ortsgruppen und die laufende Evidenthaltung der Haushalts=

karteien.

C. Allgemeines:

Aus volts- und nationalpolitischen Gründen legt die Partei größten Wert

auf die ordentliche Erfassung und Betreuung aller deutschen Rückwanderer, soweit

diese deutsche Staatsangehörige sind, oder durch die Eveignisse der leßten Monate

geworden sind. Fch verpflichte daher die Kveis= und Ortsgruppenorganifations=

leiter ihr befonderes Augenmerk darauf zu richten, damit wirklich alle Rücwan-

derer vechtzeitig durch die Blokleiier erfaßt werden.

Diese Weisung gilt so lange, bis das Rücwandereramt in Russig die nötigen

Daten über die Rücwanderer von den örtlichen polizeilichen Meldestellen erhält.

Sobald das Rücwandereramt die Unterstü■ung der Partei entbehven bann, wird

dies den Parteistellen rechtzeitig bekanntgegeben werden, worauf die oben gefor-

derten Meldungen dann entfallen.

Neichen ber g, den 27. März 1939.

Heil Hitler!

gez. Richard Lammel.

gez. Friedrich Bürger

Der Gaustabsamtsleiter.

Der Gauorganisationsleiter.

66971



National■ozialistische Deutsche Arbeiterpartei
o
Die Ceitung der Auslands-Organisation
32
Bankkonto:
Berliner Stadtbank, Kaffe 131,
Postanschrift: Aussigi, Gärbergasse 6/II
Berlin-Wilmersdorf, Berliner Straße 40. Nr. 151
Fernsprecher: Aussig Ur.2738
unter: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-
partei,Auslands-Organisation,Rückwanderer-Amt
Postscheckkonto: Berlin 180910
-DA
Sat dem Herrn Reichsprotektor vorgetegeHuig 1, den 17.Oktober 1939.
Rücwanderer-Amt
SAS.
Gärbergasse 6/I1
Jweigstelle Auffig
U.SXS
Herrn
L
Reichsprotektor von Böhmen
Betrifft:
-
und Mähren
Freiherrn von
MN
Aktenzeichen: -Neu./Ho.-
Prag.
BÜRO D.REICHSPROT
Einschreiben.
den18. X. 4939
Ani.
Betrifft: Erfassung der Rückwanderer im Protektorat.
Im Nachgang zum Schreiben meines Gauleiters E.W. B o h 1 e vom
2.Oktober 39, wie meiner letzten persönlichen Vorsprache am l2.Okt.
d.J. in Ihrer Dienststelle in Prag kann ich Ihnen heute als Ergeb-
nis meiner mit dem Herrn Oberlandrat in Prag, der Geheimen Staats-
polizei, der NSDAP, Kreisleitung Prag, geführten Verhandlungen
nachstehenden konkreten Vorschlag über die Erfassung der im Protek-
torat zuziehenden auslandsdeutschen Rückwanderer (Altreichsdeutsche
und ehem.Volksdeutsche) unterbreiten:
l.)
Die Erfassung der rückwandernden Volksgenössen. kann nicht,
wie im Altreich, auf dem Wege über das polizeiliche Meldewe-
sen geschehen, da in diesem Falle die tschechischen Polizei-
Behörden eingeschaltet werden müßten. Eine Erfassung kann,
wenn auch nur beschränkt, nur erfolgen durch die Meldepflicht
der Reichs- und ehemaligen Volksdeutschen beim örtlich zu-
ständigen Oberlandrat. Der Oberlandrat muß derartige Rück-
wanderer in Zukunft bei ihrer Anmeldung sofort an die zustän-
dige Dienststelle der Geheimen Staatspolizei weitergeben.
Diese Meldepflicht kann jedoch nur beschränkt zur vollständi
gen Erfassung führen, da auf diese Weise einmal die in frühe
rer Zeit bereits Zurückgekehrten nicht erfaßt werden können,
andererseits durchaus die Möglichkeit besteht, daß ein rück-
wandernder Volksgenosse sich nicht beim Oberlandrat meldet.
2.)
Die Staatspolizei-Dienststellen im Protektorat behandeln die
ihnen vom Öberlandrat und vom Rückwandereramt, Zweigstelle
Aussig, gemeldeten Personen analog dem Verfahren im Altreich.
(Erlaß des Herrn Reichsministers des Innern -Pol.S.V.1 Nr.713
/37-215 vom 22.3.1938).
3.)
Um diejenigen Volksgenossen, die aus irgendwelchen Gründen
beim Oberlandrat nicht zur Ánmeldung gelangen, dafür aber die
Hilfe der deutschen Arbeitsämter, bzw. der Parteidienststelln
Bl.2
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2
N.S.V. u.s.w. in Anspruch nehmen, ebenfalls erfassen zu kön-
nen, wird vom Herrn Reichsprotektor verfügt, daß sämtliche
bei den deutschen Arbeitsämtern und Fürsorgestellen im Pro-
tektorat bekanntwerdenden Rückwanderer aus dem Auslande mit
Namen, Geburtsdatum und Wohnanschrift sofort dem Rückwanderer-
amt, Zweigstelle Aussig, A u s s i g I, Gärbergasse 6/II zu
melden sind. (Eine solche ähnliche Rundverfügung wurde auf mei
nen Antrag hin bereits durch den Präsidenten des Landes-Arbeit
amtes Sachsen am 1.6.l939 für das Gebiet Sachsen, vom Sonder-
beauftragten des Reichsarbeitsministers für Arbeitseinsatz und
Arbeitslosenhilfe in den sudetendeutschen Gebieten am 5.7.39
für den Sudetengau erlassen. Ebenso von dem Sächsischen Mini-
ster des Innern als zuständigem Landesfürsorgeverband für das
Land Sachsen und dem Reichsstatthalter im Sudetengau als zu-
ständigem Landesfürsorgeverband für den Gau Sudetenland.)
Was die Erfassung und Hermeldung durch die Parteidienststellen be-
trifft, so besteht bereits ein diesbezügliches Abkommen mit der
Gauleitung Reichenberg, Gauorganisationsamt, Hauptstelle Vertikale
Organisation von 27.3.i939, das sich auf den Gau Sudetenland er-
streckt und sich, weil bewährt, auch auf das Protektorat Böhmen und
Mähren ausdehnen ließe. (Verhandlungen in diesem Sinne wurden be-
reits aufgenommen).
Alle Rückwanderer, die auf diese Weise hierher zur Anmeldung gelan-
gen, werden dann von mir sofort der zuständigen Geheimen Staatspo-
lizeistelle weitergemeldet und gleichzeitig in engster Fühlungnahme
mit den Dienststellen der N.S.V. und der N.S.Frauenschaftshilfe in
die fürsorgerische Betreuung aufgenommen. Diese Betreuung ist des-
halb besonders erforderlich, weil nicht vergessen werden darf, daß
es sich hier größtenteils um Volksgenossen handelt, die häufig nack
Jahren der Enttäuschung und Entbehrung im Ausland voller Hoffnung
in das nationalsozialistische Deutschland heimkehren. Gerade in der
jetzigen Tagen, wo Tausende von Auslandsdeutschen nur von dem ein-
zigen Wunsch beseelt sind, unter größten persönlichen Opfern und Be
schwerden über Länder und Meere zur deutschen Fahne zu eilen, ist
die Rückwanderung aller Deutschen aus dem Auslande und ihre weitge-
hendste Unterstützung bei ihrer Ankunft in der Heimat vornehmste
Pflicht und Aufgabe aller Staats- und Parteidienststellen im Inlan-
de geworden.
Zum Schluß möchte ich noch erwähnen, daß wegen der Erfassung der
Rückwanderer im Protektorat bereits durch die Geheime Staatspolizei
auf dem Dienstwege an den Befehlshaber der Sicherheitspolizei in
Böhmen und Mähren ein Vorschlag weitergeleitet wurde, dessen wesent
licher Inhalt mit meinen unter Punkt 1 und 2 gemachten Ausführunger
übereinstimmt.
Ich bitte Sie nun, zu diesen heutigen Vorschlägen mir Ihre Stellung
nahme zukommen zu lassen und bin Ihnen in Anbetracht der besonderer
Dringlichkeit der ganzen Frage für eine baldige Erledigung dankbar.
H e i l H i t l e r !
AeogmK
(Neuwirth)
Gauhauptstellenleiter
88
-8
we inele
Auffig
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Prag, den 16.1o.1939.

l. V e r me r k :

Gauamtsleiter N e u w i r t h aus Aussig brachte bei

mir die Belange des Rückwandereramtes zur Sprache und

bat unter Bezugnahme auf das von Gauleiter Bohle an den

Herrn Reichsprotektor unter dem 2.lo.l939 - Zeichen

Gauleiter A/Wlk gerichtete Schreiben um Unterstützung

in der Erledigung der Aufgaben dieses Amtes, das in den

Gebiet des Protektorates Böhmen und Mähren eine Zweig-

stelle errichten wolle. Das Ant befasse sich weder mit

irgendwelchen Aufgaben der AO noch sei die AO für das

Protektorat, wie sich aus dem Inhalt des dem Rundschrei-

bens Nr.27/39 v.22.4.1938 - Zeichen Rückwandereramt -

IV.Th/Wu. ergäbe, zuständig. Das habe aber keinen Ein-

fluss auf die Tätigkeit des Amtes, Dem Amt sei auf Grund

des Runderlasses des Herrn Reichsministers des Innern

v.22.3.1938 - Zeichen Po1.S.V. 1 Nr. 713/37 - 215 die

Aufgabe zugeteilt worden, die Rückwanderer den zuständige

Staatspolizeistellen laufend zu melden, Umgekehrt wären

die Staatspolizeistellen angewiesen, die Rückwanderer

dem Amt laufend mitzuteilen. Das Amt werde alsdann von

den Staatspolizeistellen in der Form eingeschaltet,

dass es Ermittlungen über die jeweils in Frage kommenden

Rückwanderer im Ausland dort anstelle, wo diese sich auf.

gehalten bzw. ihren Wohnsitz gehabt hätten. Seien die

Ermittlungen zum Abschluss gelangt, so würden die Staats.

polizeistellen das Ergebnis dem Amt mitteilen, das sich

be

seinerseits mit den Arbeitsämtern in Verbindung setze,

En bo.

un zu verhindern, dass unzuverlässige Rückwanderer in

geschützte Betriebe vermittelt würden. Unbeschadet der

/_1316.40.

in den vorstehenden Ausführungen umrissenen Aufgaben ob-

liege dem Amt noch die fürsorgliche Betreuung der

Rückwanderer.

Aus alledem ergibt sich, dass gegen die Tätigkeit einer

Zweigstelle des Amtes im Protektorat meiner Auffassung

nach keine Einwendungen erhoben werden können. Das Amt

will im Protektorat einerseits mit der Partei und

andererseits mit dem SD-RiSS, dem BdS und der Gruppe X

-2-
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des Amtes des Herrn Reichsprotektors zusammenarbeiten.

Pg. Neuwirth selbst macht einen ruhigen und besonnenen

Eindruck und es dürite nicht anzunehmen sein, dass er

seine Kompetenz überschreitet. Ich erlaube mir vorzu-

schlagen, die Antwort des stellvertretenden Gauleiters

Pg. Köllner auf die Anfrage vom ll.lo.l939 - Zeichen

St.S. 2ol/39 noch abzuwarten und alsdann Gauleiter Bohle

auf sein Schreiben vom 2.lo.l939 einen positiven Beschei(

zu erteilen.

2. Mit 16 Anlagen

dem Herrn Staatssekretär

weisungsgemäss _vorgelegt.

b.

Cae8
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Abschrift.
Rückwandereramt.
Th./Wu.-
Berlin W 9, den 22.April 139
Potsdamer Str. 22.
Rundschreiben Nr. 27//39
an alle Zweigstelle und Hauptstellen des RWA.
Betrifft: Rückwanderer aus der CSR.
I. Mit der Errichtung des Protektorates Böhmen und Mähren fallen diese
Länder nicht mehr in den Bereich der A0.
Für die in den Protektoratsländern ansässigen Volksgenossen (Altreichs-
deutsche und
ehemalige Volksdeutsche) sind nunmehr folgende Gaue zu-
ständig:
1.) Gau Sudetenland mit den neugeschaffenen Kreisen:
Pilsen, Prag, Jitschin, Pardubitz, Olmitz, Nähr. Ostrau.
2.) Gau Bayrische Ostmark: Kreis Strakonitz.
3.) Gau Oberdonau: Kreis Budweis.
4.) Gau Niederdonau: Kreise Iglau und Brünn.
Die Akten der Rückwanderer, die seinerzeit aus den jetzigen Protek-
toratsgebieten nach dem deutschen Reichbzirückkehrten, sind abzu-
schliessen und mit lurzem Bezugsvermerk an die Zentrale nach Berlin
einzusenden.
Vor Abschluss dieser Akten muss an jene Dienststellen, die Auskunft
beim RwA angefordert haben (Polizei, Abwehrstellen, Arbeitsämter usw.)
Nachricht im Sinne dieses Rundschreibens gegeben und der nunmehr zu-
ständige Gau nahmhaft gemacht werden.
Kann die Zweigstelle in Zweifelsfällen den nunmehr zuständigen Gau
nicht ermitteln, so ist die Akte mit entsprechenden Vermerk nach
Berlin zur Erledigung einzusenden.
II. Die Entscheidun , ob ein aus dem Ausland Zurückkehrender, der nach
einem Ort des Protektoratsgebietes zuständig ist, als Reichsange-
höriger (deutschstämmig) oder Protektoratsangehöriger (nicht deutsch-
stämmig) anzusehen ist, trifft der Reichsprotektor in Prag.
Zur Herbeiführung dieser Entscheidung muss der Rückkehrende ein be-
zügliches Ansuchen beim Reichsprotektor einreichen. Bis zum Erlangen
disser Entscheidung sind diese Rückkehrenden an die Fremdenpolizei
zu verweisen.
Rückkehrenden deren Deutschstämmigkeit vollkommen zweifelsfrei ist,
können vor Einlangen der Entscheidung des Reichsprotektors als Rück-
wanderer behandelt werden.
III. Die Slowakei ist als Ausland zu betrachten und bleibt weiterhin im
Bereich der AO. Die Akten dber Rückwanderer, die aus der ehemaligen
CSR, jedoch aus Orten der jetzigen Slowakei zurückkamen, sind in der
gewohnten Weise weiterzubearbeiten.
Alle von den Zweigstellen vor dem 1.März l939 veranlassten Auskünfte
übe r Rückwanderer aus der jetzigen Slowakei sind, soweit sie ver-



36a
einzelt noch nicht doch vom damaligen Stützpunkt Prassburg erledigt
werden konnten, neu auszufertigen und über die Zentrale bei der nun-
mehrigen Ortsgruppe Pressburg einzureichen. Bei neuanfallenden
Rückwanderern aus der Slowakei sind die Auskunftsfragebogen zu rich-
ten an die
Ortsgruppe Pressburg,
über Länderamt I.
Für Volksdeutsche aus der Slowkei ist auch weiterhin die Beratungsstel
le für Einwanderer zuständig. Anfragen und Zuschriften sind an die
Zentrale in Berlin einzusenden.
Heil Hitler!
i.V. gez. Nahrath.
to
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Abschrift.
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.
Der Stellvertreter des Führers
München, den 11.Juni 1938.
Stabsleiter.
Braunes Haus.
R u n d s c h r e i b e n Nr. 75/38.
In Zusammenarbeit mit den örtlichen Staatspolizeistellen über-
prüft das Rück andereramt in der Leitung der Auslands-Organisation
der NsDAP die politische und weltanschauliche Zuverlässigkeit der
aus dem Auslande ins Reich zurückwandernden reichsdeutschen Volks-
genossen, um sie dann in engster Fühlun nahme mit den Dienststellen
der Nsv zusätzlich zu den Wohlfahrtsunterstützungen zu betreuen.
Dem Rückwandereramt, das über eine Reihe von Zweigstellen verfügt,
stehen in Berlin-Tegel. Düsseldorf-Mettmann und Stuttgart-Am Weis-
senhof gro zügig angelegte Heime zur ersten Unterbringung mittel-
loser Rück anderer zur Verfügung. Es wird daher gebeten, die nach-
geordneten Dienststellen der NSDAP darauf aufmerksam zu machen, e-twa
vorsprechende reichsdeutsche Rückwanderer an die nächste Dienststelle
des Rückwandereramtes zu meIden bzw. zu verveisen.
Folgend gebe ich Dienststelle, Name des Leiteres und Anschrift
bekannt:
Rückwandereramt Berlin
Berlin W 9,
Gauamtsleiter Pg.Andersen
Potsdamer ■tr.22.
Zweigstelle Hamburg des RWA
Hamburg, Haus d.Seefahrt
Pg.Hornig
Hohe Brücke 1.
Zweigstelle Düsseldorf des RWA
Düsseldorf,
Pg.Sch mir l
ststrasse 150
Zweigstelle Stuttgart des RWA
Stuttgart
Pg.Moshack
Danziger Freiheit 17.
Zweigstelle Dresden des KwA
Dresden
Hptm.Kirchbaum
Lessingstr.5/I.
Zweigstelle Breslau des RWA
Breslau
Pg.Kühnemann
Strasse der SA 2o.
Zweigstelle Königsberg des RWA
Königsberg,
Pg.Stadie
Weissgerberstr.21 a/I
Zweigstelle der AO der NSDAP,Wien
Wien I, Parlamentsgebäude,
Abteilung I Rückwanderer
Zimmer 102-104.
Pg.Herbener
Zweigstelle Insbruck des RWA
Innsbruck
Beauftragter der AO der NSDAP
Postfach 1
Pg.S t o l 1
aaeaa
Geheime Staatspolizei,
Grenzpolizeikommissariat
Zweigstelle München des RWA
München,
Pg.Neuwirth
Schweigerstr.8.
gez. M. Bo r m a n n.
F.d.R.
gez. Friedrichs
Verteiler: III b.
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Abschrift.

Der Reichs- und Preussische

Berlin, den 15. Juni 1938

Minister des Innern.

SW 1l, Prinz Albr.Str. 8.

Pol.S.V 1 Nr. 199V/38-215-

-Nicht zur Veröffentlichung bestimmt !

Nur für den Dienstgebrauch ! -

An

a) das Geheime Staatspolizeiamt

b) die Staatspolizei(leit)stellen.

Betrifft: Behandlung der Rückwanderer.

Bezug:

Erlass Pol. S V 1 Nr. 713/37 - 215 - vom 22.März

1938

  g

Zu obigem Erlass ergeht folgende Ergänzung:

1) Zu Ziff.V:

Geschäftsverteilungsnassig ist für die Behandlung der

Rückwanderer bei den einzelnen Staatspolizeistellen die

Abteilung II federführend.

2 Zu Ziff.II 1:

Von Vernehmungen, die einen nachrichtendienstlichen Wert

haben, sind 3 Abschriften - einseitig beschrieben - an

das Geheime Staatspolizeiamt zum Aktenzeichen IIHGSt

(Ber.) einzureichen.

3) Zu Anlage 1:

Die Richtlinien über die Vernehmung von Rückwanderern

werden folgendermassen ergänzt:

a: Der Rückwanderer ist darüber zu befragen, welches Ver-

mögen er besitzt und wie bezw. wo es angelegt ist.

b: Der Rückwanderer ist aug&die besonderen devisenrecht-

lichen Vorschriften aaßnerksam zu machen. Er ist ins-

besondere darauf hinzuweisen, dass eine Nichtbefolgung

u.U. schwere Bestrafung nach sich zieht.

c: Der Rückwanderer ist darüber zu belehren, dass er gege-

benenfalls dem Finanzant seines neuen Wohnsitzes An-

gaben über seinen Vermögensstand zu machen hat.

Ich ersuche, diese Ergänzungen zu beachten.

Im Auftrage:

gez. Heydrich

Beglaubigt:

gez. Hagen

Kanzleiangestellte.
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del tfs stenol E afs Teginew
Nur für den Dienstgebrauch.
Teb gougaitdied nodoifgrddoen mod dgellrov ddola bosl
-b   n
An
das Geheime Staatspolizeiamt,
aousititsedehlondA
die Staatspolizeileitstellen und
ante ebaödedtesllog
-ed eciedoaebfenda ae
die Staatspolizeistellen.
DOL DSGUMETSE GUOU TOP
a brödedebfel enoaibnslal lb nnew ddoln ee tb
Brslen nl led eb ov tbfened eh dod n
iedesna entes enstink edolltesilogeblem ivs rew deblemey
Betrifft: Behandlung der Rückwanderer.
mi etenol  als resinew
.tad Im Einverständnis mit der Auslandsorganisation
als dfoin rews dols eib der NsDAP. erfolgt die bisher vom Rückwandererant der
-dA edoelbnilai eniex reAuslandsorganisation der NsDaP. und seinen Zweigstel-
negniidied nedanol  neds len vorgenommene Nachprüfung der Rückwanderer auf Zu-
egsrina edolfleslfoqehverlässigkeit künftig durch die Geheime Staatspolizei.
netfsdegivs dota ele ow ,Dem Rückwandereramt obliegt nach wie vor die fürsorge-
--Uk mi edßnoM E als rerische Betreuung der Rückwanderer. Für die Behandlung
nelfetslesifogatsstë eibder Rückwanderer bei der Geheimen Staatspolizei und
-d reb do neffeteusteedie Zusammenarbeit mit dem Rückwandereramt und seinen
mi tisdtneloA neniea Zweigstellenbgelten mit sofortiger Wirkung folgende
-irt netehna eue te do Bestimnungen:lewdoerev brsfan
negniadied gnuginiedoeedeblemda edoatbaälnt enied neh
,drosbreV xeb Ilet nedstef mi ddetaed rfiw Tebo nnsd
ws dfeddneta nenoeibnfnl
Erfassung der Rückwanderer.
oalliw nedotlmledtev gno
A. Erfassung durch die Meldepolizeib wg-den.
nedegosde iestloglenimtil eih ns gnegzoV teh dei
  T   -
Die Meldepolizeibehörden werden durch einen
demnächst ergehenden Durchfühfingserlass des Reichs- und
Preussischen Ministers des Ihnern zur neuen Reichsmel-
NE
nebew bnl debfeme
deordnung angewiesen, vom Inkraftreten der Reichsmelde-
ordnung an den für ihren Ort zuständigen Staatspolizei-
stellen nach Vordruck als Rückwanderer mitzuteilen:
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 1 i Alle deutschen Staatsangehörigen, die,ohne

in dieser Zeit bei einer inländischen Meldebehörde ge-

meldet zu sein, mehr als 3 Monate im Ausland aufenthält-

lich gewesen sind und zum dauernden oder einem längeren

nOTtru eu SS Ns To8

Aufenthalt nach Deutschland zurückkehren. Das Vorliegen

SETUESM

eines mehr als 3 monatlichen Auslandsaufenthalts ist

anzunehmen bei allen Personen, die keinen Anmeldeschein

.demidasd souriollddetiö einer inländischen Meldebehörde vorlegen, der vom Tag

dousadeadagel der Anmeldung gerechnet weniger als 3 Monate alt ist,

es sei denn dass offensichtlich ein Aufenthalt im Aus-

land nicht vorliegt. Zur nachträglichen Beibringung der

Abmeldebestätigung kann Gem Gemeldeten von der Melde-

VEBIesTTOCEsBLSd SMIeneO

2E1

polizeibehörde eine Frist von 4 Wochen gewährt werd .

BUHUEINSTOEJOET

Der nachträglichen Beibringung des Abneldescheins be-

SCDOTTOTRAIGL

darf es nicht, wenn die inländische Meldebehörde, in

deren Bereich der Gemeldete vor der Abreise ins Ausland

gemeldet war, auf meldepolizeiliche Anfrage seine Angabe

.xezebnsdarüber bestätigt, dass er sien weniger als 3 Monate im

noitsaiasgiosbnaleva reb Auslande aufgehalten hat.

zeb tmeterebnewioüß mov redald eBei solchen Personen, die sich zwar nicht als

-fetegiew neniea bnw . von Ausland kommend melden,aaber keine inländische Ab-

-u& ius rezebaswloüß 1e meldebescheinigung aus den letzten 3 Monaten beibringen

.leslfoqetseta emteded ekönnen, oder bei denent aufi meldepolizeiliche Anfrage

-egioarit elb zov siw donicht festgestellt werden kann, wo sie sich aufgehalten

gavfbnaded elb wüt .erhaben oder dass sie sich weniger als 3 Monate im Av--

bnu fesilcqat st& nenland aufgehalten haben,ohaben die Staatspolizeistellen

nentes haw tmsrerebnswidurch geeignete Ermittlungen festzustellen, ob der Be-

ebneglot gawdriw regitreffende Rückwanderer ist, der seinen Aufenthalt im

Ausland verschweigen will;toder ob er aus anderen Grün-

den keine inländische Abmeldebescheinigung beibringen

kann oder will. Besteht in letzten Fall der Verdacht,

zebdass er seinen früheren inländischen Aufenthalt zur

.0

ffoge Vermeidung von Strafverfolgung verheimlichen will, so

ist der Vorgang an die Kriminalpolizei abzugeben.

brönedlesipersonen, die nach $§ 15 - 19 der Reichsmelde-

-eblemadoief reb netentisnicht als Rückwanderer behandelt.

-fesilogadseta meibnitavs d0 neni rii ceb ne anunbo

nelletustim Terehnswioie le doubrol dosn nelfede
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B. Mitteilung durch das Rückwandereramt
und seine Zweigstellen.
KOTTEET
R
Zwecks noch anderweitiger Erfassung der Rückwan-
derer wird das Rückwandereramt alle sich bei ihm oder
seinen Zweigstellen meldenden Rückwanderer der zustän-
digen Staatspolizeistelle mitteilen, soweit im einzel-
nen Fall nicht'schon feststeht, dass der fragliche Rück-
9981
wanderer durch die meldepolizeilichen Vorschriften
(s.oben Ziffer A) bereits erfasst wurde.
o    e
M
degtbnitews reb anugtnmelnoaed
II.
Jeu"
Staatspolizeiliche Nachpriifung.
neroilrebroire neanuft
geu
1. Vernehmung nach besonderen Richtlinien,
-TedeU d.sne
Jeder den Staatspolizeistellen gemäss Ziffer l oder
noV ud
ne
auf andere Weise bekanntgewordene Rückwanderer ist nach
den angeschlossenen Richtlinien (Anlage l) zu vernehmen.
-donned
Ifen
Die Vernehmung braucht sich nicht in allen Fällen auf
PP
Ted
maM
IES
alle Punkte dieser Richtlinien zu erstrecken. Es ist
asb
B
-
stets die Persönlichkeit des Rückwanderers, die Art
CO
OnDETS
gibne
seiner Beschäftigung und die Dauer des Aufenthaltes im
to
DOGU
Nol
Auslande zu berücksichtigen. Die Vernehmung soll nicht
nealewrev
US
0
CTIOD
E
SA
mOms
nur
zur politischen Nachprüfung des Rückwanderers die-
elnted
C
T1
nen, sondern auch zur nachrichtlichen Auswertung.
UEGP
BTetoRtes
COLLE
2. Mitteilung an das Rückwandereramt
osM
no
Jeder erfasste Rückwanderer ist sofort nach Form-
etstüdoaey
LOLSnEMOqe
THCE
onvrledaanA
blatt Anl. 2 der für die Staatspolizeistelfe zuständi-
ILSOU
TOUOTTGU
gen (vgl. Anl. 3) Zweigstelle des Rückwandereramts mit-
13
a
IA
zuteilen.
3.º Nachforschung
ARC
im früheren Aufenthabtsort
neb donn bata ezäsoigelnobmezt des Rückwanderers inIn- und Ausland usw.
nfebnaded us gepnummidasd a) Prüfung, ob Suchvernerke bestehen,
.tadüned ddoin gwelewn/b) Nachfrage bei der Polizeibehörde des früheren in-
nemtedeß aeb eeslall reb ländiscnen Aufentnaltsortes.
A II a Se\ze . - Seer a.SS mov atmeieslfegeteja
sedegeasM rebneglol dim E
-nede bela tededdoibnsfeen nebnebtewdnnaded ed
retiiS dsn aedmeeebnawdold eb nelfetaglewd neh alfet
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c) Einholung eines Strafregisterauszuges.
d) Anfrage bei der nach Anlage 3 zuständigen Zweig-
stelle des Kückwandereramtes, was über seine Tätig-
keit im Ausland bekannt ist (nach Formblatt Anl 2.
in Verbindung mit der Mitteilung gem. oben Ziffer 2).
C03
dmererebnevel
III.
Weitere Behandlungtb
Die polizeilichen Ermittlungsergebnisse auf Grund
Ziff II sind mit Beurteilung und Entscheidung der Frage,
ob sich der Rückwanderer für geschützte Betriebe ei iet
oder nicht, unter Angabe der Vorstrafen mit grösster
Beschleunigung der zuständigen Zweigstelle des Rück-
wandereramts mitzuteilen.
DrU
2
Es sind alle nach den Ermittlungen erforderlichen
fogetsade
staetspolizeilichen Masšnahmen zu treffen, z.B. Ueber-
-
wachung von unzuverlässigen Personen, Einleitung von
te
CNONAED0
Strafverfahren wegen staatsfeindlicher Betätigung im
9P10
Ausland, Schutzhaft, bei kriminellen Personen Benach-
richtigung der Kriminalpolizei usw.
3
US
Soweit eine fürsorgerische Betreuung durch das
Rückwandereramt notwendig erscheint und gewünscht wird
ane
und der Rückwanderer sich noch nicht beim Rückwanderer-
amt gemeldet hat, ist er dorthin zu verweisen.
Die Arbeitsvermittlung in nicht geschützten Betrie-
1980
DO
kann in allen Fällen sofort nach Ankunft geschehen und
SPI
19A
ist nicht mehr abhängig von vorheriger Nachprüfung oder
B8
8
-mO
do8
tal
MO
Ausstellung eines Rückwandererausweises. Für geschützte
Shat
-tbaiteus
Betriebe gelten die allgemeinen Vorschriften.
BAoKMSUCSLSABMLe ULA
gee
ReU (AET VUT E SASTESCGTTO
AI
neftedus
66963
Besondere Fälle.
droat
.Was
Juden, Emigranten, Fremdenlegionäre, sind nach den
für diese geltenden besonderen Bestimmungen zu behandeln
-nl neredizi aeb ebrö Diese werden von vorstehender Anweisung nicht berührt.
Für Russlandrückkehrer gilt der Erlass des Geheimen
Staatspolizeiamtes vom 22.6. 1937 - Nr. 7358/37 g II A
3 mit folgender Massgabe:
Die bekanntwerdenden Russlandrückkehrer sind eben-
falls den Zweigstellen des Rückwandereramtes nach Ziffer
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II 2 mitzuteilen. Die polizeiliche Nachprüfung im In-

RCOE

land ist auch hier aussehliesslich Sache der Geheimen

Staatspolizei. Die staatspolizeilichen Ermittlungsergeb-

gonisse sind ebehfalls nach Ziffer III, l mitzuteilen.

Für die Arbeitsvermittlung gilt ebenfalls die

Regelung unter Ziffer III. Die bisherige Kennzeichnung

A. B. C fällt künftig weg.

neteblemegns erolos nebzew

V.

80580

 Nach den bisherigen Feststellangen des Rückwandern

antes sind von den bisher nachgeprüften Rückwanderern

nur etwa lo% als unzuverlässig anzusehen. Allen Beamten

wird deshalb eine würdige und angemessene Behandlung

der Rückwanderer zur Pflicht gemacht. Es ist stes zu

bedenken, dass die überwiegende Mehrzahl der Rückwan-

derer mit grossen Erwartungen in das nationalsoziali-

BON

stische Deutschland zurückkehrt und im Ausland viel-

fach in schweren Kampf um das Deutschtum stand. Soweit

BUSJGTSOESE

bei den Vernehmungen politisch bedeutsame Tatsachen in

werten (z.B. Nachrichten über Emigranten, Juden, mili-

tärische wichtige Nachrichten.)

Ergibt sich bei der Vernehmung durch geeignete

und vertrauliche Befragung, dass der Rückwanderer be-

reit und in der Lage ist, militärisch wichßige Angaben

über das Ausland zu machen, so ist die zuständige mili-

tärische Abwehrstelle zu verständigen, der dann Gele-

genheit zu geben i■tyÖhierüber den Rückwanderer in ge-

eigneter Weise zu befragen. In die allgemeine Rück-

2

wanderervernehmung dürfen Vermerke in dieser Richtung

nicht aufgenommen werdan.

Die Vernehmung der Rückwanderer hat durch beson-

dere dazu bestimmte Beamten zu erfolgen. Bei der Be-

handlung der Rückwanderer ist allergrösster Wert auf

grösste Beschleunigung zu legen, danit das Rückwanderer

amt möglichst bald in den Besitz der polizeilichen

Nachprüfung gelangt, da verspätete Ermittlungen für das

Rückwandererant vielfach wertlos sind und die försor-
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-nl mi gnwlüzgdosl edol gerische Betreuung sonst in unerwünschter Weise aufge-
halten wird.
Cepueu
Te6
edora
STBRSIOS
e
sug
degresgnuittimi nedoiliesifogatesde el
iVI.logeteate
III TATPOTTONS
Teiii& doAufenthaltsermittlung von avisierten
und nicht erfassten Rückwanderern.
stb
goundotesnnsX sgize
D
.Dem Rückwandereramt wird häufig vom Ausland die
beabsichtigte Einreise von Rückwanderern mitgeteilt.
Werden solche angeneldeten Rückwanderer nicht binnen
angemesserer Frist im Inland erfasst, so teilt das
Rückwandererant in Berlin diese Personen dem Geheimen
een e 
JRebtten BKsugenet
anfas t dann das Erforderliehe zur Aufenthaltsermitt-
lung.
JfTOVUSnU
els dol ewde zun
gaufbnaded eneesemegne bnw egibeüw ente dleraeb bztw
0H
.
19b
-lfsisoalenoitsn dab ni megnidtswi nehorg dim reeb
-felv basfava mi bn dideddoüus brslnoatned edoalta Beglaubigt:
tiewoa bneda muddoadued asb mu iomal nezewdoa ni dosl
ni nedosadsT smsatrebed doattlfog nogrumdemeV geb led
Kanzleiangestellte.
-usene glvfigioa eetb bata nebrew tnRundslegelidattl
Rundsiegel.
-lim nebul nedngmd edü neddoiden .s) nedtew
(.netdoladosl enltdoiw enoeirid
etenglees doub gaumdeneV zeb led dole ddigzd
-ed reeb
Ieb Bash gngsrled edolfoeitv hon
Medegn e
oatiätilir del egal deb ni br tien
-efed nnh roh negihnitete us elfetazdewdh edelast
66962
-  enw h e
epe .e
-fold entemeylfe elb nl .ns
us ealel retenaie
     w
.nabew nommongls dhtn
-noaed doub dsd erebnswlsl eb gnumdene etd
-f rsh led negloie vs netmsed etnmieed vsed eeb
lue teW Tetesöglle dal ebnoün eb fhnd
renebnswloüd ah dimeb negel us guginvefdosd eteaörg
nedoifiesilog Teb stieed neb nt bled dadolleön tme
ah ü netima etetsqae sb dnfeg soigd
-roerdl elb hnu bnia aofdtew dosifeiv dmsretebrswdoün
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Anlage 1.
Richtlinien über die Vernehmung von Rückwanderern.
Vernehmungspunkte.
a) Personalien (Religion, Rassezugehörigkeit, Staatsangehörigkeit,
derzeitige Wohnung, Militärverhältnis, letzter Wohnort)
b) Einzelfragen über die Zeit vor der Auswanderung.
1)
Lebenslauf - stichwortähnliche Angaben- ,
2
2
Politische Einstellung und Betätigung,
3
Beruf und Beschäftigungsarten.
4
Wann und warum Deutschland verlassen und mit wessen Hilfe?
5)
Wo ausgereist, mit welchen Ausweispapieren, Grenze legal oder
illegal überschritten?
c) Einzelfragen über die Aufenthaltszeit im Auslande.
1) Wo Aufenthalt im Auslande (Ortsangabe mit jeweiliger Aufenthalts-
dauer)?
2) Beschäftigungsarten (Einkommen und Arbeitgeber)?
In welchem Betrieb tätig gewesen? Was wurde dort hergestellt?
Wie ist der Export nach Deutschland? Wie sit die Einstellung des
Betriebsführers zu Deutschland?
3)Politische Betätigung im Aus ande?
4) Welche staatliche Stelle beschäftigt sich mit den Ausländern in
dem betr. Lande? Welchen Bestimmungen unterliegt der Ausländer
in dem Lande? Welche Fragen werden an ihn gestellt? Wurde er über
Zustände und militärische Dinge in Deutschland befragt? Von wen
¿uurem pun om
5) Stimmung der Bevölkerung über Deutschland? Wie verhält sich die
Presse? Greuelpropagande?
6) Wirtschaftliche Lage des betr.Landes, soweit sie aus Handel und
Unternehmungen beurteilt werden kann?
f
Wie sind die sozialen Verhältnisse in dem betr.Land?
Mit welchen Personen hat der Rückwanderer im Auslnnde verkehrt?
Wie iste deren politische Einstellung ?
9) Welche Reichsdeutschen in dem betr. Lande kennengelernt? Wo wa-
ren sie tätig? Wie haben sie sich politisch betätigt? (Vollstän-
dige Personalien.) Wie ist die Haltung deutscherFirmen im Auslande
(Förderung bzw. Schädigung deutscher Interessen?)?
lo) Bekannt gewordene Emigranten und Juden und ihre Betätigung?
Emigranten-Organisationen, Fl chtlingsheime, Gewährung von Unter-
stützungen durch diese Organisationen? Wie verhalten sich die
Behörden des betr. Landes zu diesen Emigranten-Organisationen?
11) Welche Beobachtun en und Erfahrungen wurden sonst noch auf poli-
tischem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebit gemacht?
1) In dem betr. Lande verhaftet gewesen? (Wo, warum? Dauer der Haft?
Behandlung in der Haft? Vernehmungsmethoden? Namen der vernehmen-
den Beamten?
13) Wann und warum aus dem betr. Lande zurückgekehrt?
d) Einzelfragen über die Zeit nach der Rückkehr nach Deutschland.
1)
Wann und wie eingereist?
Wo endgültiger Aufenthalt? Stadt, Strasse, Nummer?
Wo und welche Arbeit erhalten?
4
Beim Rückwandereramt gemeldet?
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Anlage 2.

Geheime Staatspolizei

Datum

Staatspolizeistelle ----

An

das Rückwandererant (Zweigstelle ..........

Betr.: Benachrichtigung über Rückwanderer.

(Name)

(Vorname)

enn dT)

geb. am : . . . . . . in .

Beruf: ...•.. Familienstand: ..

Konfession: . .. . . . . . .

Pamilienangehörige:

Aufenthalt im Auslandë (wann u. wo) . . . . . .

hat sich polizeilich gemeldet am ..... in (Strasse u.

Hausnummer):......

Ich bitte um Mitteilung, was dort über seinen Auf-

enthalt im Ausland und seine politische Beurteilung im

Ausland festgestellt werden kann.

caeaa
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Anlage 3.

Uebersicht über die örtliche Zuständigkeit des

Rückwandererantes und seiner Zweigstellen.

Rückwandereramt in der Leitung der Auslandsorganisation

der NSDAP. in Berlin W 9 , Potsdamer Str. 22.

zuständig für: Staatspolizeileitstellen Berlin,

Magdeburg, Stettin und die Staats-

polizeistellen Dessau, Frankfurt /0.

Köslin, Potsdam, Braunschweig, Hil-

desheim, Halle/Saale.

Zweigstelle Hamburg, Hohe Brücke 1:

zuständig für: Staatspolizeileitstellen Hannover

und die Staatspolizeistellen Bremen,

Hamburg, Harburg-Wilhelmsburg, Kiel,

Osnabrück, Schwerin, Wesermünde-

Bremerhaven, Wilhelmshaven, Bidefeld.

Zweigstelle Düsseldorf, Oststrasse l5o:

zuständig für: Staatspolizeileitstellen Koblenz,

Münster und die Staatspolizeistellen

Aachen, Dortmund, Düsseldorf, Frank-

furt/M., Kassel, Köln, Trier,

Zweigstelle Stuttgart, Danziger Freiheit 17:

zuständig für: Staatspolizeileitstellen Karlsruhe,

Stuttgart und die Staatspolizeistel-

len Darmstadt, Neustadt a.d. Wein-

strasse, Saurbrücken, Würzburg.

Zweigstelle München, Schweigerstrasse 8:

a

zuständig fürn Gtaatspolizeileitstelle Münden und

die Staatspolizeistellen Augsburg,

Nürnberg, Fürth, Regensburg.

Zweigstelle Dresden, Lessingstrasse 5:

zuständig für: Staatspolizeileitstelle Dresden und

die Staatspolizeistellen Chemnitz,

Erfurt, Leipzig, Weimar, Zwickau.
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Sta.erreunst

9. Januar 1940.

St.8. 19/40/201/39.

2 2\o

Erfassung der Rückwanderer im Protektoratiolf teb aaweaslad

Vorg: Dort. Schreiben vom 2.1o.1939r.oP.P mov nedtomdea rod tgzov

oHvel medolesneda

Zeichen Zch.:Gauleiter A/wik.

OAer

1940

!s.01

7..

$h

Zerrn

1.0.

Geuleiter Bo h le wsdus

0

BerlindgiaavA

Ctpenboese ev

Auf Grund der Verhandlungen, die inzwischen mit

Gauhauptstellenleiter Pg. N e u w i r t h geführt

worden sind, glaube ich, mitteilen zu können, dass

eter.or.yf mov nod Pg. Neuwirth allenthalben diejenige Unterstützung

neddolrxetnw vs doin zuteil geworden ist, deren er zur Durchführung seiner

melofow tin baw nsfArbeit bedarf. meriolew dosn

feroddetora ml dledra erdl dleseb ela glota

uoptton

HeilHitler !

HOTJHTAJOL

82028

.Iim ied o#eNo,8 ms.vW.
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9. Januar 1940.

Or BUMOt .

St.S. 20/40/201/39.

e\Pos\op\er3.8

Erfassung der Rückwanderer im Protektorat.oüß reb gaveasiz

Vorg: Dort. Schreiben vom 17.1o.1939 - Zeichen

DOLEY

AOLS!

Aktenzeichen Neu./Ho.

aiwk rodlelnedtdolmedoles

O4er

1940

10.21.

Gaunauptstellenleiter Pg. N e u w i r t h ,

Aussig Ini

ITE

Gärbergasse 6/II.

la nedoalwsnk tb nepnlbnodreV zob

dbten d d a i w u e a gi Tetielneflevadquedued

aaab nennöd us nefiettim dol eduefa bnianebzow

gnveadtersdnU salneteiEhe ich zu dem dort. Schreiben vom 17.1o.1939

zeniea gnuaduidozd aus re Stellung nehme, bitte ich, mich zu unterrichten,

nach welchem Organisationsplen und mit welchem

Erfolg Sie derzeit Ihre Arbeit im Protektorat

durchführen.

IIsrlHItOH

Heil Hitler !

f

66958

3.

3. Wv.am 8.0194o bei mir.
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Die Leitung der Auslands-Drganisation
Bankkonto: Girokonto 2400, bei der
Fernsprecher: Sammelnummer 867381
Berliner Stadtbank,
Postanschrift:Berlin-Wilmersdorf 1, Postfach 20
Girokasse 131.
Postscheckkonto: Berlin 6955
Drahtanschrift: Elhob, Berlin
o
A. P.
Berlin=Wilmersdorf 1, den2.Oktober l939
Gauleiter
Westfälische Straße 1
3ch.:
A/WIk
Jhr Zeichen:
Herrn
Gegenstand: Erfassung der Rück-
Reichsprotektor von Böhmen und Mähren
Freiherrn von N e u
Diktatzeichen u. Abteilung
BÜRO D.REICHSPC
im Antwortschreiben angeben
Prag
den-5. X. 1939
Ant.
hat dem Hertn Reichsprotektor vorgelegen.
Sehr geehrter Herr Reichsprotektor !
un
110
Gauhauptstellenleiter Pg.N e u w i r t h,
Aussig. ist mit der Erfassung der im Protektorat
zugezogenen und noch zuziehenden auslandsdeutschen
Rückwanderer ( Altreichsdeutsche und ehemalige
Volksdeutsche ) beauftragt.
Um Staat und Wirtschaft zu schützen ist
es unbedingt notwendig,dass die oben bezeichneten
Personen von der Zweigstelle des Rückwandereramtes
in Aussig in engster Zusammenarbeit mit der Geheimen
Staatspolizei (Erlass des Reichsministers des Innern
Pol.S.V.1 Nr. 713/37 - 215 - vom 22.3.1938 ) auf ihre
charakterliche und politische Zuverlässigkeit über-
prüft werden.
Ich darf Sie daher bitten,Ihre nachgeordneten
Dienststetren anzuweisen,dass dem Pg.N e u w i r t h
bei seiner Aufgabe die notwendige Unterstützung zuteil
wird.
Im. Mor tay
Heil Hitler !
Tn 9. 10 grma
ue
03
1h
::
Gauleiter
det
9
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19. März 1940.

St.8.231/20/40.

Erfassung der Rückwanderer im Protektorat.

Vorg:

Hies. Schreiben vom_9.1.194o -

Zeichen 2o/4o/2o1/39.

Ahk

19. HI. 1940

Gauhauptstellenleiter Pg. N e u w i r t h,

Aussig I.,

Gärbergasse 6/II.

Das angeführte Schreiben ist bislang unbeantwortet ge-

blieben. Sollte ich bis zum 1.4.194o nicht im Besitz

einer Äusserung sein, darf ich die einschlägige

Angelegenheit als erledigt ansehen.

He il Hit l/er!

azeaa

1/

2.

Wv.am 1.4.194o bei mir.


